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dukte zu den wirksamsten Marketinginstrumenten gehört, um den Tabakkonsum zu 
steuern.41 42 Belegt wird das in der Bundesrepublik durch den massiven Rückgang 
der Zahl jugendlicher Raucher in den letzten Jahren. Während die Tabaksteuern von 
2002 bis 2007 um ca. 75 Prozent (von 8,02 Cent auf 13,93 Cent pro Zigarette) erhöht 
wurden43, ging der Anteil jugendlicher Raucher im Alter von 12 bis 17 Jahren von 28 
auf 15 Prozent zurück. Ein deutlicherer Nachweis der Wirkung der Preishöhe auf den 
Tabakkonsum bei Kindern und Jugendlichen ist kaum vorstellbar. 
 
Die Tabakkonzerne passen ihre Preispolitik daher an ihre junge Zielgruppe an und 
bieten Zigaretten in unterschiedlichen Preissegmenten an, um jugendliche Kunden 
besonders anzulocken. Beispielsweise wirbt British American Tobacco ausdrücklich 
mit dem „günstigen“ Preis für Zigaretten: 
 

   
 
Werbung mit günstigen Preisen 

 
Es lässt sich beobachten, dass die Tabakindustrie seit einigen Jahren „den Anteil 
stark beworbener, preisaggressiver Markenprodukte“44 ausbaut. Denn – so sagt es 
die Tabakindustrie – „Wenn junge Erwachsene sich vom Rauchen abwenden, wird 
die Branche einen Rückgang erleiden, genau wie eine Bevölkerung, in der keine 
Kinder geboren werden, letztlich dahinschwindet.“45 In dem Verbandsblatt der Ta-
bakbranche, der Tabak Zeitung, stellt sie fest, dass die „Kombination jung, preiswert 
und stark unterstützt“ im Regelfall die tradierten höherpreisigen Marken toppt. Inner-
halb der letzten fünf Jahre habe sich der Anteil der Niedrigpreislage fast verdrei-
facht.46  
 
11. Tabakverkaufsstellen 
 

Zahlenmäßig noch wesentlich häufiger als von der Außenwerbung kommen Werbe-
impulse von Tabakverkaufsstellen. Diese Impulse unterscheiden nicht zwischen Kin-
dern und Erwachsenen. Dort weisen Leuchtkörper, Logo-Schilder und kleine Plakate 
                                                                                                                                        
40 Ross, H., Chaloupka, F. J.: The effect of cigarette prices on youth smoking. Vortragsmanuskript, Vortrag gehalten bei der 11. Weltkonferenz “Tobacco or  
   health”. Unveröffentlichtes Dokument, Chicago, 2000 
41 US Department of Health and Human Services: The health consequences of smoking: a report of the Surgeon General. 2004 
42 Weltbank: Der Tabakepidemie Einhalt gebieten. 2003 
43 Deutsches Krebsforschungszentrum: Rauchende Kinder und Jugendliche in Deutschland – leichter Einstieg, schwerer Ausstieg. Heidelberg 2008 
44 Hans-Josef Fischer, Geschäftsführer der Heintz van Landewyck GmbH in Die Tabakzeitung Nr. 15 vom 15. April 2009 
45 R. J.  Reynolds, 1984 
46 Die Tabak Zeitung 1. Mai 2009, Nr. 18, S. 12 
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unübersehbar auf Zigarettenmarken hin. In den Einzelhandelsgeschäften wird mit 
Spezialständen oder Angebotskörben für Zigaretten geworben. Besonders aggressiv 
ist Werbung wie hier für Lucky Strike mit forderndem Ton zuzugreifen. 
 

   
 

Tabakprodukte in Griffweite                Aggressive Aufforderung zum Kauf 

 
Betritt ein Jugendlicher einen Kiosk oder einen Supermarkt, um Süßigkeiten oder 
Schreibwaren zu kaufen, so steht er regelmäßig beim Bezahlen dem Zigarettenregal 
hinter der Kasse gegenüber. 
 

     
 
Die werbewirksamsten Positionen im Einzelhandel sind für Zigaretten reserviert 

 

12. Zigarettenautomaten 
 

In Deutschland gibt es nach Angaben des Bundesverbands der Tabakgroßhändler 
und Automatenaufsteller 400 000 Zigarettenautomaten. Während die eine Hälfte in 
gastronomischen Einrichtungen steht, befindet sich die andere Hälfte auf der Straße 
und kann grundsätzlich auch von Kindern und Jugendlichen bedient werden, sofern 
sich diese eine entsprechende Zugangskarte z. B. von älteren Familienmitgliedern 
oder Freunden besorgt haben. Von allen Automaten gehen Werbeimpulse aus, die 
dazu anregen, Zigaretten zu kaufen. In den gastronomischen Einrichtungen darf so-
gar auf den Automaten zusätzlich großformatig geworben werden. 
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Promotion         Preis 
 

Produkt         Ort des 
                          Verkaufs 

Das folgende Organigramm zeigt die Vielfalt der Strategien des Tabakmarketings auf 
einen Blick: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Kosten der Tabakwerbung 
 

Die Werbeausgaben der Tabakindustrie werden seit 2007 der Bundesregierung be-
kannt gegeben. Diese Meldepflicht beruht auf der gesetzlichen Vorgabe des Tabak-
rahmenabkommens.  
 
Die Angaben, die bisher über die Jahre 2005 bis 2007 von der Bundesdrogenbeauf-
tragten in den Drogen- und Suchtberichten veröffentlicht wurden, sind wenig auf-
schlussreich. Insbesondere fällt auf, dass sie offenbar in keiner Weise vollständig 
sein können. Der Vergleich mit den Werbeausgaben der Tabakindustrie in den USA 
macht deutlich, dass offenbar in der Bundesrepublik nur ein kleiner Bruchteil der tat-
sächlichen Ausgaben bekannt gegeben wird. Während in den USA nach Angaben 
der Federal Trade Commission für das Jahr 2005 ganze 13 Milliarden Dollar für Ta-
bakwerbeausgaben veranschlagt wurden, waren es in der Bundesrepublik Deutsch-
land im selben Jahr nach Angaben der Tabakindustrie nur 180 Millionen Euro.47 
 

 
47 Federal Trade Commission (FTC): Cigarette Report for 2004 and 2005. April 2007 
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Für das Jahr 2007 wurden insgesamt für Deutschland 130 Millionen angegeben 
(2006: 80 Millionen). Davon waren Promotion mit 73 Millionen und Außenwerbung 
mit 50 Millionen die größten Ausgabeposten. Allein schon der Vergleich der von der 
Tabakindustrie bezifferten Kosten der Werbung mit den Angaben des Zentralverban-
des der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) über die Ausgaben des Jahres 1997 
zeigt, wie bruchstückhaft die zuletzt an die Bundesregierung gelieferten Daten sind.48 
Nach Auskunft des ZAW wurden damals insgesamt für Tabakwerbung 695 Millionen 
DM ausgegeben. Beispielsweise tauchten Posten wie „Kauf von Werbeartikeln“ (120 
Millionen DM) in den Veröffentlichungen der Bundesdrogenbeauftragten überhaupt 
nicht auf. 
 
Die Bundesdrogenbeauftragte hatte in ihrem Drogen- und Suchtbericht angekündigt, 
dass das Gesamtwerbebudget infolge des Werbeverbots in Zeitschriften und im In-
ternet im Jahr 2007 zurückgehen würde. Ganz im Gegenteil dazu machte das Wer-
bebudget der Tabakindustrie von 80 auf 130 Millionen Euro einen kräftigen Sprung 
nach oben. Das belegt auch, dass einzelne Werbeverbote die Tabakwerbung und 
somit auch ihre Wirkungen nicht zurückdrängen können. So hat bereits die Weltbank 
in ihrer Veröffentlichung „Der Tabakepidemie Einhalt gebieten“ die Wirkung von Ver-
boten in einzelnen Medien beschrieben. Danach „…kann die Industrie die Werbung 
auf andere Medien verlagern, ohne dass sich dies nennenswert auf die Gesamtaus-
gaben für das Marketing auswirkt.“49 
 
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation investiert die Tabakindustrie welt-
weit Hunderte von Milliarden von Euro jährlich zur Vermarktung ihrer Produkte. 
 
Zusammenfassung 
 

Die Aussage der Tabakindustrie, sie spreche mit ihren Werbemaßnahmen aus-
schließlich erwachsene Raucher an, ist in keiner Weise haltbar. Denn dann müsste 
die Tabakindustrie einen Zaun um Jugendliche ziehen, um sie vor den Einflüssen der 
Tabakwerbung zu schützen. Werbung, von der die Tabakindustrie vorgibt, sie richte 
sich nur an Erwachsene, erreicht in der Regel auch immer Kinder, Jugendliche und 
Heranwachsende. In Wirklichkeit fokussiert Tabakwerbung auf die Zielgruppe der 
Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden. Dies zeigen die hier beschriebenen 
zwölf Strategien des Tabakmarketings.  
 
Das Marketing der Tabakkonzerne reicht von traditioneller Plakatwerbung über per-
sönliche Ansprache potenzieller Kunden bis zur Imagewerbung, die sich durch Ver-
gabe von Praktikumsplätzen und Stipendien direkt an Schüler, Studenten und junge 
Berufseinsteiger wendet.  
 
Der Managing Direktor von Philip Morris kann deshalb zu Recht prahlen: „In Deutsch-
land haben wir noch relativ viele Marketingfreiheiten, sieht man dies vor allem im 
Vergleich zu anderen EU-Staaten.“50 Deutschland und Griechenland sind die einzi-
gen EU-Staaten, die Außenwerbung für Tabakprodukte noch nicht verboten haben.51 
Betrachtet man die krank machenden und tödlichen Auswirkungen des Tabakmarke-
tings, so handelt es sich um eine wahrhaft toxische Mixtur. Mit Raffinesse und ag-

 
48 ZAW: Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft; Quelle: Internetpapier: http://legacy.library.ucsf.edu/tid/qwl44a99  abgerufen am 16.August 2009 
49 Die Weltbank: Der Tabakepidemie Einhalt gebieten. 2003 
50 Raman Berent, Managing Direktor von Philip Morris in Deutschland und Österreich im Interview. Die Tabak Zeitung, 21.August.2009 
51 Deutsches Krebsforschungszentrum: Tabakatlas Deutschland 2009. Heidelberg 2009 
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gressiver Energie richtet die Tabakindustrie ihren Einfluss auf Kinder, Jugendliche 
und Heranwachsende. Da ihr Ansehen in der Gesellschaft durch Veröffentlichung 
von Geheimpapieren im Zuge von Gerichtsprozessen in den USA stark gelitten hat, 
legt sie besonderes Gewicht auf Imagewerbung.  
 
Während noch vor zehn Jahren Tabakwerbung auf Plakatwänden (Außenwerbung), 
in Zeitschriften und im Kino vorherrschten, geht heute der Trend zu Promotion, Wer-
bung in Tabakverkaufsstellen und Imagewerbung. Die Tabakindustrie verhält sich 
wie ein Krake. Wenn ihm ein Arm abgeschlagen wird, wächst ein neuer nach.  
 
Es muss deshalb davon ausgegangen werden, dass ein 2009 von der Bundesdro-
genbeauftragten angekündigtes Verbot von Außenwerbung nicht zu einer Senkung 
der Marketingausgaben führen würde. Entsprechend besteht Philip Morris ausdrück-
lich darauf, die Endverkaufsstellen von dem Tabakwerbeverbot auszunehmen und 
gibt damit schon die Richtung vor, wohin nach einem Verbot der Außenwerbung die 
Werbemittel fließen werden.  
 
Währenddessen kündigt der Deutsche Zigarettenverband (DZV), dem Philip Morris 
nicht angehört, auf seiner Website an, dass die Zigarettenindustrie gegenwärtig ihre 
Selbstverpflichtungen überarbeiten wolle. Im Gegensatz zu dem Konzern Philip Mor-
ris, der zumindest eine Ausdehnung des gesetzlichen Tabakwerbeverbots befürwor-
tet, möchte der DZV an der alten Tradition festhalten, gesetzlichen Verboten durch 
Selbstverpflichtungen zuvorzukommen. 
 
Die Gesetze in Deutschland schützen die Jugend nicht vor den vielfältigen Marke-
tingstrategien der Tabakindustrie. Daher ist es dringend geboten, Gesetze zu erlas-
sen, die wirksam verhindern, dass Kinder, Jugendliche und Heranwachsende Kun-
den der Tabakindustrie werden. Auf verschiedenen Ebenen ist der Einfluss der Ta-
bakindustrie zu stoppen:  
 

1. Umfassendes Werbeverbot: 
Um Kinder und Jugendliche vor Tabakwerbung zu schützen, ist ein Tabak-
werbeverbot zu erlassen, das Außenwerbung, Promotion, Werbung an und in 
den Tabakverkaufsstellen, Kinowerbung, Sponsoring, Imagewerbung und an-
dere Formen der Werbung umfasst. 
 

2. Neutrale Gestaltung der Zigarettenpackungen: 
Die Zigarettenpackungen sind einheitlich weiß. So kann keine Farbe auf eine 
bestimmte Marke hinweisen. In standardisierter Schriftform wird lediglich der 
Markenname angegeben (Plain Packaging) zuzüglich einer Text- und Bild-
warnung. 
 

3. Schutz vor Darstellungen rauchender Personen in Filmen: 
Vor jedem Film, in dem geraucht wird, ist vor den Gesundheitsgefahren des 
Rauchens zu warnen. Vorführungen von Filmen, in denen geraucht wird, sind 
für Jugendliche nicht zugelassen. 
 

4. Steuererhöhung: 
Steuererhöhungen bewirken einen Anstieg der Tabakpreise. Sie gehören zu 
den effektivsten Methoden, Kinder und Jugendliche vor dem Rauchen zu 
schützen. Nahziel sollte eine Verdopplung der Zigarettenpreise sein. Damit 
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wären die Preise von Zigaretten dem Niveau in England und Norwegen ange-
passt. Die Steuern aller Tabakprodukte sollten auf die Höhe der Zigaretten-
steuern angehoben werden. 
 

5. Keine Unterstützung des sogenannten sozialen Engagements der Tabakin-
dustrie: 
Die Leitlinien des Gesetzes zum Tabakrahmenübereinkommen, die den Um-
gang mit der Tabakindustrie regeln, sind umgehend einzuhalten. Sogenanntes 
soziales Engagement der Tabakindustrie (Aktivitäten von Stiftungen der Ta-
bakindustrie u.a.) darf nicht unterstützt werden. Der Umgang von Regierung 
und Politik mit der Tabakindustrie ist auf das absolut Notwendige zu reduzie-
ren. Selbstverpflichtungen der Tabakindustrie sind nicht anzuerkennen. 
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Sondersteuer für die von Minderjährigen gerauchten 
Zigaretten ∗∗∗∗ 
Michael Adams 
 
 
Wenn die Folgen des Zigarettenkonsums thematisiert werden, ist in der Regel von 
dessen gesundheitlichen Konsequenzen, dem Leid der Betroffenen und den medizi-
nischen Kosten die Rede, die die tabakrauchinduzierten Erkrankungen mit sich brin-
gen. Die folgende Darstellung macht jedoch einen anderen Gesichtspunkt stark. Hier 
geht es um die Gesamtkosten, die durch das Rauchen anfallen – die tatsächlichen 
Kosten für die einzelnen Raucher, für ihre Angehörigen und für die Gesellschaft. Eine 
solche Saldierung in Heller und Pfennig lässt die Dimension des Problems klarer zu-
tage treten als alle anderen Ansätze. 
 
Rauchen ist teuer – sehr teuer. 
 
Über alle Bundesbürger hinweg gerechnet betrug im Jahr 2004 der Pro-Kopf-
Verbrauch von Zigaretten 1 354 Stück. 22,9 Milliarden Euro wurden für Tabakpro-
dukte ausgegeben. Bei einer Raucherquote von 35 Prozent hat also jeder Raucher 
im Schnitt etwa 800 Euro für seinen Konsum ausgegeben. Wer sich 20 Jahre lang 
täglich ein Päckchen Zigaretten zu Gemüte führt, also grob gerechnet 125 000 Ziga-
retten insgesamt, muss dafür rund 30 000 Euro aufbringen. 
 
Die wirklichen Kosten des Rauchens bestehen natürlich nicht nur in dem Preis, den 
ein Zigarettenkäufer für seine nächste Packung entrichten muss. Zusätzliche Kosten 
sind vor allem die Kosten von Krankheit und Tod und den verminderten Lebens-
chancen. Ein erheblicher Teil der Kosten trifft andere Menschen: den Ehepartner, die 
Kinder und völlig Unbeteiligte, die den Zigarettenrauch unfreiwillig einatmen müssen. 
Nimmt man alle diese Kosten zusammen, entstehen durch das Rauchen jährlich 55 
Milliarden Euro an Kosten – Steuereinnahmen und Wirkung auf alle Sozialversi-
cherungen mit einberechnet. 
 
Zwar betrugen die Einnahmen der Tabaksteuer, wiederum im Jahr 2004, 13,6 Mrd. 
Euro, von denen 92 Prozent auf den Verkauf von Zigaretten entfielen. Aber dennoch 
ist Rauchen kein Geschäft für den Staat. Es ist wirtschaftlich eine Katastrophe.  
 
Bei der Ermittlung der Kosten des Rauchens muss eine große Anzahl einzelner 

 
∗ Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Zweitausendeins, Postfach, 60381 Frankfurt am Main, www.Zweitausendeins.de 
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Schadensposten mit einbezogen werden, da die Entscheidung zu rauchen eine Fülle 
höchst bedeutsamer Folgen im Lebenslauf eines Rauchers auslöst: 
 
• Das beginnt mit den nichtmonetären Kosten. Dazu zählen das Leid und der 

Schmerz der Betroffenen, der Verlust von Lebensqualität aufgrund von Krank-
heiten und die zerstörte Lebenserwartung; ferner der Verlustschmerz bei den 
Angehörigen durch den vorzeitigen Tod von Eltern, Kindern und Lebens-
partnern. 

• Zu den unmittelbar in Geld messbaren Kosten gehören eine erhöhte Inanspruch-
nahme direkter Gesundheitsleistungen – also Kosten für zusätzliche ambulante 
und stationäre Behandlungen, für medizinische Rehabilitation und für Arznei-
mittel. Hinzu kommen die erkrankungsbedingten Folgekosten für Pflegebe-
dürftigkeit, Wohnungsumbauten, Haushaltshilfen, Fahrtkosten zur Behandlung 
und Krankengeldzahlungen. 

• Kosten des Rauchens sind aber auch die gesamten Produktivitätsausfälle, also 
diejenigen Güter und Dienstleistungen, die aufgrund von Raucherpausen, infolge 
von krankheitsbedingter Minderung der Leistungsfähigkeit und Abwesenheit am 
Arbeitsplatz  sowie durch Frühverrentung  und vorzeitigen Tod nicht erzeugt wer-
den konnten. 

• Weitere Kosten des Rauchens bestehen aus Feuerschäden durch den Zigaret-
tenkonsum, zusätzliche Reinigungs- und Instandhaltungskosten in Büros, priva-
ten Räumlichkeiten und im öffentlichen Raum sowie die Kosten für Tabak-
kontrollprogramme, Präventions- und Entwöhnungsmaßnahmen. 

 
Im Jahre 2004 erschien in den USA eine Studie, in der so vollständig wie noch nie 
alle Kosten des Rauchens erfasst worden sind. Die Gesundheitsökonomen Frank 
Sloan, Jan Ostermann, Christopher Conover, Donald H. Taylor und Gabriel Picone 
stützten sich in ihrem Buch „The Price of Smoking“ auf umfassend zusammen-
getragenes Datenmaterial, das sie längsschnittanalytisch auswerteten. Ihnen gelang 
mit einer bisher nicht erreichten Genauigkeit die Zuordnung der Kosten des Rau-
chens auf die Raucher selber, deren Familien und den Rest der US-amerikanischen 
Gesellschaft. Vor allem konnten die Autoren die vom Rauchen verursachten Zah-
lungsströme für einen durchschnittlichen Raucher von den vielen anderen möglichen 
Einflussfaktoren getrennt feststellen.  
 
In ihren Kostenkalkulationen berücksichtigten sie die rauchbedingten Lebenserwar-
tungseinbußen unter Einberechnung des Umstandes, dass im Laufe des Lebens vie-
le Raucher mit dem Rauchen aufhören. Alle ermittelten Kosten bezogen sie auf ein 
Basisalter von 24 Jahren. Diese Festlegung beruht darauf, dass die meisten Raucher 
spätestens bis zu ihrem 24. Lebensjahr eine weitgehend dauerhafte Entscheidung 
für oder gegen das Rauchen getroffen haben. Vor dem 24. Lebensjahr ist der Anteil 
derjenigen, die zunächst nur probieren und kurze Zeit später wieder aufhören, noch 
sehr hoch. Ein so früher Rauchstopp macht gesundheitliche Folgeschäden unwahr-
scheinlich, da nach einer Abstinenz von rund 15 Jahren der Gesundheitsstatus eines 
ehemaligen Rauchers dem eines Nierauchers statistisch ununterscheidbar gleicht. 
Zugleich ist es extrem selten, dass Menschen nach dem 24. Lebensjahr noch mit 
dem Rauchen beginnen. 
 
Nur wenige der Kosten des Rauchens fallen bereits bei diesem Lebensalter an. Zum 
weitaus überwiegenden Teil stehen sie vielmehr noch Jahre und Jahrzehnte aus. 
Deshalb sind die Kosten bezogen auf einen 24 Jahre alten Raucher geringer anzu-
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setzen, als sie später dann tatsächlich anfallen. Sie sind also – finanzmathematisch 
gesprochen – abzuzinsen. Sloan und seine Koautoren haben daher entsprechend 
der Langfristrendite von Finanzanlagen die tatsächlich später anfallenden Kosten mit 
3 Prozent pro Jahr vermindert, um sie auf das Alter von 24 Jahren zu beziehen. Bei 
ihrer Kostenkalkulation besteht der größte Einzelfaktor in der rauchbedingten Einbu-
ße an Lebenserwartung. Dabei bewerten sie jedes verlorene Lebensjahr mit 100 000 
Dollar. 
 
Die Berechnungen der amerikanischen Gesundheitsökonomen lassen sich auch auf 
die Bundesrepublik übertragen. Ulrike Günzel aus Hamburg gelangte in ihrer Studie 
„Kosten des Rauchens“ (2005) zu dem Ergebnis, dass ein 24-jähriger deutscher 
Raucher mit seiner Konsumentscheidung persönliche Kosten von 186 244 Euro auf 
sich nimmt. Die privaten Kosten einer gleichaltrigen Raucherin betragen 87 495 Eu-
ro. 
 
Die folgende Tabelle gibt die privaten Kosten wieder, die ein Raucher zu tragen hat. 
Zur besseren Anschaulichkeit wurden die Kosten in der letzten Spalte auf die ein-
zelnen gerauchten Zigarettenpackungen umgerechnet. 
 
Die privaten Kosten des Rauchens pro 24-jährigem Ra ucher, in Euro 
 

Kosten pro Raucher 
 

Raucherin  Raucher  durchschnitt-  Kosten pro 
liche Kosten1 Packung 2 

 

Kosten der Zigaretten3            7241      9141            8334           1,94 
Mortalitätskosten         56703  123314          95033         22,10 
Kosten der körperlichen 
Behinderung           20948    11941            5765           3,67 
Kosten der medizinischen Versorgung           515       601              564          0,13 
Auslagen für Rentenversicherungen          1644     7089            4777           1,11 
Sozialversicherungspflichtiges 
Einkommen               444    34159          19844            4,61 
Gesamte private Kosten 
des Rauchens           87495  186244        144318          33,56 
 

 
Quelle: Günzel, Kosten des Rauchens, Universität Hamburg (2005) 
 
1 Gewichteter Durchschnitt, basierend auf 962025 männlichen und 709830 weiblichen regelmäßigen Rauchern in der Gruppe der 20- bis 25-jährigen Deut-
schen. Vgl. Statistisches Bundesamt 2006, Rauchverhalten nach Altersgruppen – Ergebnis der Mikrozensus-Befragung im Jahr 2005 
2 Angenommen wird identisches Konsumverhalten von amerikanischen und deutschen Rauchern; Berechnungen, basierend auf den von Sloan et al. vorge-
nommenen Schätzungen bez. des lebenszeitlichen Zigarettenverbrauchs, in denen jährlicher Zigarettenkonsum in Abhängigkeit vom Alter, alterspezifisches 
Rauchausstiegsverhalten sowie spezifische Sterbewahrscheinlichkeiten Berücksichtigung fanden. Vgl. Sloan et al., The Price of Smoking (2004), S. 253. 
3 Angenommen wird ein Preis pro Fabrikzigarette in Höhe von 0,2 Euro sowie seine Konstanz im Zeitablauf. 

 
Raucher schädigen nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Lebenspartner, die durch 
Krankheiten, körperliche Behinderungen und auch eine erhöhte Mortalität in Mitlei-
denschaft gezogen werden. Diese externen Kosten belaufen sich für jeden 24-
jährigen Raucher im Mittel auf 25 500 Euro. Dabei bürden Männer ihren Partnerinnen 
32 300 Euro auf, Frauen ihren Partnern 16 350 Euro.  
 
Der Schaden, den ein 24-jähriger Raucher außerhalb seiner Ehe anderen nichtrau-
chenden Menschen zufügt, lässt sich mit 2 157 Euro beziffern. Insgesamt verursacht 
er externe Kosten in Höhe von 6 741 Euro, die durch die von ihm entrichteten Ta-
baksteuern in Höhe von 4 584 Euro auf vergleichsweise geringe Nettokosten ver-
mindert werden. 
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Über die gesamte Lebenszeit aller 24-jährigen Raucher in Deutschland hinweg ergibt 
sich nach Berücksichtigung der Steuern eine Nettobelastung außenstehender Dritter 
in Höhe von 691 Millionen Euro. Ohne die gegenzurechnenden Tabaksteuerein-
nahmen würden sich die Kosten auf rund 2,16 Milliarden Euro belaufen. 
 
Bemerkenswert ist der hohe Betrag, mit dem die Arbeitgeber das Rauchen subven-
tionieren müssen. Er liegt aufgrund der erhöhten Arbeitsversäumnisse bei 1,40 Euro 
pro Packung. Andererseits erspart ein Raucher durch seinen verfrühten Tod der 
Rentenversicherung pro Packung 1,11 Euro. Die Verluste, die der Staat bei der Ein-
kommensteuer aufgrund der niedrigeren Verdienste der Raucher in Höhe von 1,02 
Euro pro Packung macht, werden von der Tabaksteuer in Höhe von 1,07 Euro pro 
Packung gerade noch ausgeglichen. Insgesamt erzielt der Staat damit durch die 
Raucher keine nennenswerten zusätzlichen Steuereinnahmen. 
 
Hier die Zahlen im Einzelnen: 
 
Externe Kosten des Rauchens, verursacht durch einen  24-jährigen Raucher, in Euro, ohne Be-
rücksichtigung der Schädigung von Ehepartnern und K indern 
 

Kosten pro Raucher 
 

Raucherin  Raucher  durchschnitt-  Kosten pro 
liche Kosten1 Packung 2 

 
 

Arbeitsversäumnisse            4964       6835             6040             1,40 
Kosten der medizinischen 
Versorgung, die nicht vom 
Raucher getragen werden            1519         812               112   0,26 
Auslagen für Renten- 
versicherungen3              –1644    –7089            –4777            –1,11 
Einkommensteuer auf sozial- 
versicherungspflichtiges 
Einkommen4                            98      7515             4366   1,02 
Gesamte externe Kosten 
des Rauchens              4937      8073             6741  1,57 
Tabaksteuer5           –3983    –5027           –4584           –1,07 
Externe Nettogesamtkosten 
des Rauchens               953      3046             2157  0,50 
 
Quelle: Günzel, Kosten des Rauchens, Universität Hamburg (2005) 
 
1.Gewichteter Durchschnitt, basierend auf 962025 männlichen und 709830 weiblichen regelmäßigen Rauchern in der Gruppe der 20- bis 25-jährigen Deut-
schen. Vgl. Statistisches Bundesamt, 2006, Rauchverhalten nach Altersgruppen – Ergebnis der Mikrozensus-Befragung im Jahr 2005 
2 Auf das Abspalten der Hinterbliebenenbezüge als quasiexterne Kosten wurde hier vereinfachend verzichtet. 
3 Basierend auf dem durchschnittlichen Einkommensteuersatz des Jahres 2001; Quelle: Statistisches Bundesamt, Finanzen und Steuern: jährliche Ein-
kommensteuerstatistik auf Basis der Geschäftsstatistik der Finanzverwaltung, Fachserie 14 (2005). 
4 Angenommen wird eine Tabaksteuer in Höhe von 11 Cent pro Fabrikzigarette, basierend auf dem durchschnittlichen Steuersatz des Jahres 2004. Vgl. 
Deutsches Krebsforschungszentrum und Institut für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie der Universität zu Köln (Hrsg.): Auswirkungen der 
Tabaksteuererhöhungen von 2002 bis 2004, 2005 S.1. Unterstellt wird eine Konstanz der Steuer pro Zigarette im Zeitablauf. 
 
Rechnet man die in der Familie entstehenden externen Kosten hinzu, reichen die 
Einnahmen aus der Tabaksteuer bei weitem nicht aus, um die Schäden, die ein Rau-
cher anderen unbeteiligten Menschen zufügt, auch nur annähernd zu decken. 
 
Die Gesamtkosten des Rauchens in Deutschland ergeben sich aus der Summe der 
privaten und der externen Kosten, die in der Familie und bei außenstehenden Dritten 
anfallen. Pro durchschnittlicher 24-jähriger Raucherin ergibt sich ein Wert von 
104 797 Euro, pro männlichem Raucher ein Betrag von 221 517 Euro. 
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Gesamtkosten des Rauchens, verursacht durch 24-jähr ige Raucher, in Euro 
 

Kosten pro Raucher 
 

Raucherin  Raucher  durchschnitt-  nationale Kosten pro 
liche Kosten1 Kosten  Packung 

(in Mio.€)2 

 
 

Private Kosten       87495    186244         144318    46256          33,56 
Externe Kosten 
Ehepartner       16348     32227           25485     8168            5,93 
Externe Kosten          953        3046            2157         691           0,50 
Gesamte Kosten    104796    221517         171960    55115         39,99 
 
 
Quelle: Günzel, Kosten des Rauchens, Universität Hamburg 2005 
 
1 Gewichteter Durchschnitt, basierend auf 962025 männlichen und 709830 weiblichen regelmäßigen Rauchern in der Gruppe der 20- bis 25-jährigen Deut-
schen. 
2 Annahmen: 942700 Personen im Alter von 24 Jahren. Vgl. Statistisches Bundesamt, Jahrbuch für die Bundesrepublik 2004, sowie: Rauchprävalenz von 
34 Prozent in der Gruppe der 24-Jährigen, basierend auf dem Rauchverhalten der 20- bis 25-Jährigen gemäß der Mikrozensus-Befragung 2005. Unterstellt 
wird die Konstanz der Daten im Zeitverlauf. 
 
Halten wir fest: 
• Jeder 24-jährige Raucher verursacht während seines ganzen Raucherlebens im 

Schnitt insgesamt Kosten von ca. 172 000 Euro. 
• Die gesamten Kosten jeder Schachtel gerauchter Zigaretten betragen in Wirk-

lichkeit rund 40 Euro. 
• Jeder neue Geburtenjahrgang, der das Alter von 24 Jahren erreicht verursacht 

durch sein Rauchverhalten Gesamtkosten in Höhe von rund 55 Milliarden Euro 
jährlich. 

• Der volle „Preis“ seiner Konsumentscheidung bleibt einem Raucher weitgehend 
verborgen. Kein junger 24-jähriger Raucher dürfte wissen, dass er persönlich für 
jede Packung Zigaretten umgerechnet 34 Euro bezahlt und er noch sechs weite-
re Euro anderen Menschen als Kosten auflastet. 

 
In einer das ganze Leben ab 24 Jahren einbeziehenden Betrachtung der Kosten des 
Rauchens wird daher offensichtlich, dass von einer Entscheidung gut informierter, 
souveräner und zeitkonsistent prüfender Konsumenten keine Rede sein kann. Ange-
sichts eigener Konsumkosten in Höhe von 144 300 Euro handelt es sich um eine der 
folgenschwersten und kostspieligsten Einzelentscheidungen des Lebens, deren Kon-
sequenzen in diesem Alter wohl niemand auch nur annähernd richtig abzuschätzen 
in der Lage ist. 
 
Es ist daher richtig und notwendig, zum Schutz vor Fehlentscheidungen der jungen 
Menschen einzugreifen. Es ist Sache des Staates, den am Beginn ihres Lebens ste-
henden Konsumenten zu ihrem Schutze die „Augen zu öffnen“. Ein wirtschaftlich 
vorzuziehender und besonders einfacher Weg bestünde in einer Verteuerung der 
Zigaretten. Das könnte etwa über erhöhte Lenkungssteuern erfolgen, bei denen die 
Zigarettenkonzerne für jedes rauchende Kind und für jeden rauchenden Jugend-
lichen nach der Höhe ihres Marktanteiles zur Kasse gebeten werden, was die Ver-
führung dieses verletzlichen Kundenkreises von vornherein unwirtschaftlich macht. 
Weiterhin würde eine allgemeine Erhöhung der Tabaksteuern durch einen dann an 
die tatsächlichen Kosten des Rauchens herankommenden Packungspreis die Ziga-
rettenraucher anhalten, die für sie so teuren Folgen ihrer Entscheidung zu berück-
sichtigen. Erst dann könnte man von Verbrauchern sprechen, die auch beim Zigaret-
tenrauchen wissen, was sie tun. Freiheit ohne Wissen wird Unfreiheit. 
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Was ist zu tun? 
 

Steuererhöhungen auf Tabakwaren zählen zu den wirksamsten Mitteln der Präventi-
on. Vor allem die von der Tabakindustrie ins Visier genommenen Kinder und Jugend-
lichen werden durch höhere Steuern von einem Einstieg in das für sie besonders 
schädliche Rauchen abgehalten oder dazu veranlasst, ihren Konsum deutlich stärker 
einzuschränken als Erwachsene. Daher ist eine Erhöhung der Tabaksteuer vor allem 
eine Maßnahme des Jugendschutzes. Und da das Zigarettenrauchen der wichtigste 
Einstiegsweg für härteren Drogenkonsum ist, bewirkt eine erhöhte Tabaksteuer auch 
hier eine Verbesserung.  
 
Gesteigerte und immer neue Marketingmaßnahmen von Zigarettenherstellern haben 
die Raucherquoten unter den Kindern und Jugendlichen dennoch bisher unverant-
wortlich hoch gehalten. Die extreme Gewinne aus ihrem Geschäft ermöglichen es 
den Konzernen, in milliardenschwere Werbemaßnahmen zum Schutz ihres Ge-
schäfts zu investieren. Gegen alle Aufklärung über die Gefahren des Rauchens 
durch die Gesundheitsbehörden reiten Millionen Marlboro-Cowboys an, deren verlo-
genen und risikovernebelnden Bildern die Kinder und Jugendlichen wenig entgegen-
zusetzen haben.  
 
Will man das Kinder- und Jugendlichenrauchen vermindern, empfiehlt sich eine Be-
steuerung der Tabakkonzerne, die am tatsächlich angestrebten Ziel, nämlich sehr 
niedrigen Raucherquoten bei Kindern, festmacht. Der folgende Vorschlag sieht daher 
eine erfolgsabhängige Besteuerung vor, die von der Zigarettenindustrie nicht durch 
immer neue Werbe- und Marketingmaßnahmen unterlaufen werden kann, da dann 
zum ersten Mal die Anwerbung von Kindern und Jugendlichen für sie unwirtschaftlich 
ist. Als wirtschaftlicher Hintergrund der Kinderwerbung ist daran zu erinnern, dass 
jeder zum Raucher verwandelte Jugendliche über sein ganzes Leben hinweg für die 
Tabakkonzerne einen erwarteten Umsatzbarwert von 30 000 Euro und eine Netto-
gewinnerwartung von rund 3 000 Euro darstellt. 
 
Die von den Zigarettenfirmen zu zahlende Zusatzsteuer muss daher von der Höhe 
der empirisch festgestellten tatsächlichen Jugendraucherquoten in Deutschland ab-
hängig gemacht werden. Das heißt, die von den Unternehmen zu zahlende Steuer 
steigt mit dem Anteil der jugendlichen Raucher und auch mit deren Konsumniveau. 
Im Ergebnis soll die erhobene Steuer die Gewinne der Zigarettenfirmen deutlich 
mehr als aufzehren, damit für sie – anders als heute – kein Anreiz mehr besteht, 
durch Werbung Kinder und Jugendliche als Raucher zu gewinnen. Meinem Vor-
schlag zufolge würde sich der bisherige Gewinn aus dem Kindermarketing (pro Kopf 
rund 3 000 Euro Nettobarwertgewinn) aufgrund der steigenden Steuer in einen Ver-
lust verwandeln, der von einem Zigarettenkonzern nur dadurch vermieden werden 
kann, dass die von ihm produzierten Zigaretten nicht von Kindern und Jugendlichen 
geraucht werden. 
 
Bisher mussten Eltern, Erzieher und Gesundheitsbehörden gegen die mit Milliarden-
aufwand betriebenen Werbemaßnahmen der Zigarettenfirmen ankämpfen – eine 
Aufgabe, die angesichts der ungleichen Ausgangsbedingungen einfach nicht zu be-
wältigen war. Durch die neue Kinderschutzsteuer wird die Verantwortlichkeit für das 
Kinder- und Jugendlichenrauchen denen auferlegt, die dieses gefährliche Produkt 
verkaufen und dabei Gewinne machen wollen. Auf diesem Weg werden die wirt-
schaftlichen Interessen der Zigarettenkonzerne mit den Wünschen der Eltern in Ein-
klang gebracht. Sie würden sich vom Kinderverführer zum Kindergärtner wandeln. 
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Im Einzelnen sähe eine Regelung so aus. 
 

• Für jeden Raucher vor dem vollendeten elften Lebensjahr, der pro Tag mindes-
tens eine Zigarette raucht, zahlen die Hersteller von Tabakwaren eine Kinder- 
und Jugendschutzsteuer von 25 000 Euro pro Erhebungsjahr, sofern mehr als 1 
Prozent aller Kinder dieses Altersjahrganges rauchen. 

• Entsprechend gilt für Kinder im Alter von elf, aber unter zwölf Jahren: 24 000 Eu-
ro sofern mehr als 1,1 Prozent aller Kinder dieses Altersjahrganges rauchen, 

• im Alter von zwölf aber unter 13 Jahren: 23 000 Euro, sofern mehr als 1,2 Pro-
zent  aller Kinder des Altersjahrganges rauchen, 

• im Alter von 13, aber unter 14 Jahren: 22 000 Euro, sofern mehr als 1,3 Prozent  
aller Kinder des Altersjahrganges rauchen, 

• im Alter von 14, aber unter 15 Jahren: 21 000 Euro, sofern mehr als 1,4 Prozent  
aller Kinder des Altersjahrganges rauchen, 

• im Alter von 15, aber unter 16 Jahren: 20 000 Euro, sofern mehr als 1,5 Prozent  
aller Kinder des Altersjahrganges rauchen, 

• im Alter von 16, aber unter 17 Jahren: 19 000 Euro, sofern mehr als 1,6 Prozent  
aller Kinder des Altersjahrganges rauchen, 

• im Alter von 17, aber unter 18 Jahren: 18 000 Euro, sofern mehr als 1,7 Prozent  
aller Kinder des Altersjahrganges rauchen, 

 
Die Vorteile dieses Vorschlags sind offensichtlich. Erstens vermeidet eine solche 
Steuer in großem Umfang bürokratische Einzelvorschriften beim Vertrieb von Zigaret-
ten. Zweitens entfällt für die Tabakkonzerne durch eine drastische Verminderung der 
Gewinnträchtigkeit des Kinder- und Jugendlichenrauchens der entscheidende Anreiz, 
den Jugendschutz durch Marketingmaßnahmen zu unterlaufen. Und drittens entfällt 
für den Staat die Notwendigkeit zu einem von ihm nicht zu gewinnenden Hase-und-
Igel-Wettrennen – also zu dem fortgesetzten Versuch, mit immer neuen, aber immer 
neu unterlaufenen Einzelverboten die Zigarettenkonzerne von der Jagd auf Kinder 
und Jugendliche abzubringen. Wenn erstmals jugendliche Raucher eine finanzielle 
Belastung für die Zigarettenfirmen darstellen und nicht mehr einen profitablen Markt 
potenziell Süchtiger, findet der Angriff der Konzerne auf sie ein schnelles Ende. Zu-
gleich aber wird durch die Vorschrift, dass die Besteuerung erst dann einsetzt, wenn 
der Anteil der rauchenden Kinder und Jugendlichen einen Schwellenwert von min-
destens einem Prozent übersteigt, die Zigarettenindustrie davor geschützt, durch 
nicht von ihr zumutbar zu verhindernde Raucherquoten von Kindern finanziell be-
lastet zu werden. 
 
Die hier vorgeschlagenen Steuersätze machen rauchende Kinder und Jugendliche 
für die Zigarettenindustrie zu einer erheblichen wirtschaftlichen Belastung und dürf-
ten deren erstmals ehrliche Bemühungen zur Folge haben, auf Kinder als Kunden 
tunlichst zu verzichten. Diese Steuer erzeugt damit bei Eltern, Gesundheitspolitikern 
und Zigarettenindustrie das gemeinsame Interesse an nicht rauchenden Kindern. 
Und sie führt deshalb dazu, dass die Raucherquoten von Kindern und Jugendlichen 
dauerhaft erheblich absinken werden. Es gibt keine Gesundheitsmaßnahme, die 
auch nur im Entferntesten einen vergleichbaren Erfolg bei der Erhaltung der Gesund-
heit sowie der Verhinderung von Krebs und anderen schweren Erkrankungen ver-
spricht wie diese Kinderschutzsteuer. 



 

 

Florian Kleinehollenhorst - Fachhochschule für Design Münster 
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Wege zur Sucht bei Kindern und Jugendlichen 
Nicolas Schönfeld und Silvia Ewald 
 
 
Ich spreche heute aus der Erfahrung mit der Prävention heraus über das Thema der 
Motive für das Rauchen bei Kindern und Jugendlichen. 
 
Wir haben keinen einzigen Jugendlichen hier, der wirklich von der Basis berichten 
könnte, wie er sich mit dem Thema Rauchen auseinandersetzt. Aber versetzen Sie 
sich als Erwachsene einfach einmal mental zurück in Ihre eigene Jugendzeit. Was 
passiert in den Köpfen, was passiert in den Herzen der Jugendlichen? Und warum ist 
die Tabakindustrie bei dieser Zielgruppe so extrem erfolgreich? 
 
Das Problem wird deutlich, wenn man die Raucherquoten in den verschiedenen Al-
tersgruppen der Bevölkerung betrachtet. Für die Grundschule gibt es aus dem Prä-
ventionsprojekt Klasse 2000 zuverlässige Erkenntnisse, dass bereits in der 1. Klasse 
10 % aller Jugendlichen schon einmal an einer Zigarette gezogen haben. In der 4. 
Klasse sind es schon 30 %. Für die späteren Altersabschnitte werden in anderen Un-
tersuchungen sehr unterschiedliche Quoten ermittelt, aber in der Mittelstufe liegt die 
Raucherquote der Altersgruppe der 16- bis 20-Jährigen bei ungefähr 40 %. Auf die-
sem Niveau bleibt die Raucherquote dann stabil über zwei Jahrzehnte. Und erst ab 
dem 40. Lebensjahr fängt dann das Nachdenken an und stufenweise geht danach 
die Raucherquote zurück. 
 
Für den Einstieg in die Sucht ist also die Jugendzeit die bedeutendste, geradezu al-
les entscheidende Phase. Und wenn wir entweder Prävention betreiben oder in die-
ser frühen Phase der Abhängigkeit intervenieren wollen, dann müssen wir natürlich 
auch die Motive der Jugendlichen verstehen, also nachvollziehen, was sich in den 
Köpfen der Jugendlichen abspielt. 
 
Ähnlich dem Präventionsprojekt in Heidelberg, von dem Herr Binding berichtet hat, 
gibt es in Berlin ein Netzwerkprojekt „Schüler in der Klinik“, an dem sich insgesamt 
acht Lungenkliniken bzw. Lungenabteilungen von Kliniken beteiligen. In Berlin haben 
wir dabei ein anderes pädagogisches Konzept als in Heidelberg. Ziel ist nicht vorran-
gig, die Jugendlichen z. B. durch blutige Bilder von Lungenoperationen abzuschre-
cken, sondern sie vielmehr im Krankenhaus für das Thema der Zigarettensucht zu 
interessieren. Dabei nutzen wir einerseits die Autorität der Ärzte und andererseits die 
größere Empfänglichkeit und Offenheit der Jugendlichen, die bei so einem Ausflug 
aus der Schule heraus – also weg vom gewohnten Umfeld – entstehen kann. 
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Wir setzen also mehr auf das Gespräch, aber auch auf den Patientenkontakt. Da-
durch versuchen wir sowohl in der Klasse als auch in der Schule Prozesse anzusto-
ßen, die wir für sinnvoll halten. 
 
In unserem Berliner Netzwerkprojekt „Schüler in der Klinik“ haben wir die Wirksam-
keit unseres Vorgehens wissenschaftlich überprüft. Es konnte statistisch hochsignifi-
kant belegt werden, dass die Präventionsmaßnahme Schüler davon abhält, mit dem 
Rauchen zu beginnen (Ergebnisse bei www.schueler-in-der-klinik.de). Das ist umso 
bedeutsamer, als es ansonsten keine wissenschaftliche Studie gibt, die eindeutig 
aufzeigt, auf welche Weise Jugendliche wirksam vor der Tabakabhängigkeit bewahrt 
werden können. 
 
Für die Prävention ist es von großer Bedeutung, die Frage nach der Motivation von 
Kindern und Jugendlichen zu stellen, überhaupt mit dem Rauchen anzufangen. Die-
se Motive werden von Wolfgang Dür1 in sechs Punkten zusammengefasst: 
 

• Mangelnde Selbstsicherheit 
• Mediale Verführung, Werbung 
• Gruppendruck 
• Problembewältigung 
• Schönheitsideal Schlankheit 
• Rauchen als Karriere-Merkmal 

 
Und welche Rolle spielt die Tabakwerbung hierbei? Wenn wir in unserem Projekt die 
Grundschüler befragen, woran sie bei Tabakwerbung denken, kommen immer die-
selben Antworten, vor allem: „Rauchen sieht einfach cool aus“. Und immer wird ein 
Typus genannt, und das ist natürlich der Cowboy. Diese Figur des Cowboys stellt 
also seit mehreren Generationen ein Idol dar. Sie steht für Abenteuer und für die 
Freiheit, sich nichts vorschreiben zu lassen. Rauchen gibt also im Verlaufe der Identi-
tätsentwicklung ein Gefühl von Erwachsensein und von Sicherheit und trägt somit mit 
dazu bei, die mangelnde Selbstsicherheit in dieser Lebensphase auszugleichen. 
 
Und dieser Einfall der Werbeindustrie, für das Tabakunternehmen Philip Morris einen 
Cowboy als Werbefigur für Zigaretten zu verwenden, hat über Generationen diese 
Firma bzw. die Produkte dieser Firma auf Platz eins der Verkaufszahlen gehievt. 
 
Eine weitere häufige Antwort der Jugendlichen ist: „Rauchen gehört dazu“. Rauchen 
stiftet also Gruppenidentität. Und die Gruppenidentität ist für die Selbstfindung ein 
ganz wichtiges Moment. Wenn man die Jugendlichen befragt, in welchen Situationen 
sie am häufigsten mit der Zigarette oder überhaupt mit Tabak – heutzutage ist es ja 
fast noch mehr die Shisha, also die Wasserpfeife, als die Zigarette – Kontakt be-
kommen, dann ist es fast immer in der Peergroup, also in einer ganz eng begrenzten 
Gruppe von Personen gleichen Alters und gleicher Interessen. Und das wiederum 
kennen wir natürlich auch aus unserer eigenen Jugendzeit. 
 
Die Kehrseite dieser Medaille beschreibt das Theorem des Gruppendrucks, das nicht 
unumstritten ist, aber sehr plausibel: „Wer dazugehören will, muss rauchen“. Wahr-
scheinlich besitzt dieses von Jugendlichen häufig genannte Motiv für das Rauchen 
 
1 Dür, Wolfgang: Raucherkarrieren. Wie sich Jugendliche zu Raucher/innen entwickeln. Brennpunkt Tabak. Tagung der ARGE Suchtprävention 28.10.2003,  
  Keutschach (Vortrag) 
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doch einen sehr hohen Wahrheitsgehalt. Und dieser Gruppendruck wirkt nicht nur 
innerhalb der Peergroup, sondern auch außerhalb. Die Zigarette verschafft dieses 
Gefühl „Wir sind Raucher“ und „Wir Raucher sind eine Gruppe“. Und sie ist zugleich 
auch Ausdruck einer Lebenshaltung, einer Art Weltanschauung. 
 
Mit der Zigarette ist es sehr leicht, diese Identifikationsmöglichkeit zu nutzen, denn 
sie ist verfügbar. Die Zigarette wird also einfach deshalb so häufig von den Jugendli-
chen zur Hand genommen, weil das Angebot da ist und weil es überhaupt gar kein 
Problem für Jugendliche ist, an Zigaretten ranzukommen. 
 
Auch wenn zum 01.01.07 die Scheckkarte für Zigarettenautomaten eingeführt wor-
den ist, wovon ungefähr 800 000 Zigarettenautomaten in der Republik betroffen sind, 
ist es noch immer einfach, Zigaretten zu erwerben. Befragungen unter Jugendlichen 
zeigen, dass diese Neuregelung keinerlei Hürde für Jugendliche darstellt, Zigaretten 
zu bekommen. Und in den Tabakshops gibt es sowieso keine Kontrollen. 
 
Und im Zusammenhang mit der Partnerwahl oder Partnerfindung fördert das Rau-
chen auch die Kontaktaufnahme zum anderen Geschlecht. So kann z. B. durch die 
einfache Bitte um eine Zigarette ein Gespräch eingeleitet werden. Sexualität wird 
deshalb auch von der Tabakindustrie in vielfältigster Art und Weise benutzt, um die 
Assoziation zwischen Zigarette und diesem Themenkreis herzustellen. In der Wer-
bung für Gauloises beispielsweise ist das ganz eindeutig, denn fast immer sind hier 
Pärchen in eindeutiger Pose abgebildet. Aber es gibt auch viel subtilere, versteckte 
Signale. Für Jugendliche ist das Kontaktverhalten, das Sichbewähren in der Kontakt-
situation denn auch ein ganz zentraler Punkt. Und das gilt nicht nur innerhalb der 
Gruppe, sondern eben auch in der Einzelbeziehung. 
 
Aber es gibt beim Rauchen von Jugendlichen natürlich nicht nur Rituale und soziale 
Aspekte, sondern auch das Nikotin selber hat nachweislich sehr positive psycho-
pharmakologische Effekte. Und diese psychoaktiven Wirkungen des Nikotins helfen 
bei der Problembewältigung, denn sie bewirken Stressabbau und steigern gleichzei-
tig die Konzentration. So lässt sich beispielsweise mit Nikotin vor jeder Klassenarbeit 
leicht der Stresspegel abbauen, ohne dass die Leistungsfähigkeit nachlässt. Und 
diese Wirkungen beobachten Jugendliche natürlich auch bei den älteren Jugend-
gruppen ebenso wie bei der eigenen Eltern-Generation. 
 
Und diese ganz konkret messbaren psycho-pharmakologischen Effekte des Nikotins, 
die hier genutzt werden, nehmen auch Einfluss auf die Werbestrategien der Tabak-
industrie. Wir kennen das schon aus der Alkoholwerbung, die beispielsweise mit dem 
Slogan: „Wenn alles getan ist“ genau diese Genusswirkung der Droge Alkohol nach 
Stresssituationen beschreibt. In gleicher Weise nutzte schon der alte TV-Werbe-
Comic der Zigarettenmarke HB den Entspannungs-Effekt des Nikotins mit dem HB-
Männchen und der Aufforderung, doch nicht gleich in die Luft zu gehen, sondern in 
angespannten Situationen lieber zur Zigarette zu greifen. 
 
Ein weiteres Motiv für die Jugendlichen findet sich in dem Schönheitsideal Schlank-
heit. Die Zigarette, also das Nikotin, wirkt hierbei als Appetitzügler. Und es ist ein all-
gemein bekanntes Phänomen, dass man an Gewicht zunimmt, wenn man mit dem 
Rauchen aufhört. Man benutzt dann kompensatorisch andere Genussmittel und greift 
insbesondere auf Süßigkeiten zurück. 
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Rauchen kann von Jugendlichen auch mit der Vorstellung von Karriere verbunden 
werden. So spielt die Vorbildfunktion insbesondere von beruflich und gesellschaftlich 
erfolgreichen Erwachsenen eine große Rolle als Motiv für das Rauchen. Hierbei wird 
das Rauchen geradezu als Karriere-Merkmal wahrgenommen: Wer raucht, ist unab-
hängig, ist aktiv, ist handlungsaktiv, kann selbstständig handeln. Ein prominentes 
Beispiel aus jüngster Zeit ist Helmut Schmidt hierfür, dessen Werbung auf großen 
Plakaten für die Zeitung „DIE ZEIT“ im Jahr 2007 für viel Diskussion gesorgt hat. Hier 
wurde das Attribut des Wissenden ganz klar und eindeutig mit dem Bild des Rau-
chens verknüpft. Wenn das die Jugendlichen nachahmen, ist das keine Protesthal-
tung, sondern im Gegenteil Anpassung an Lebensstile der Erwachsenen, die darin 
Vorbild sind. Das Rauchen ist hier als ein situativ gebundenes Verhalten zu verste-
hen. Das bedeutet, die Sucht wird in einer Reihe von Situationen dadurch verschlei-
ert, dass Rauchen mit positiven Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens assoziiert 
wird. Und deren Vorbildfunktion geht dann für Jugendliche ganz stark in die Motivati-
onslage ein. In diesem Zusammenhang von Rauchen und Karriere ist das Verhalten 
der Jugendlichen also nicht als reaktiv, sondern als aktiv zu beurteilen. 
 
In jedem Fall muss das Rauchen von den Jugendlichen erst erlernt werden. Hierbei 
lassen sich nach W. Dür2 verschiedene Stufen der Gewöhnung unterscheiden, die 
regelmäßig aufeinanderfolgen: 
 

1. Wirkungen beobachten 
2. Probieren 
3. Wieder Probieren 
4. Problemrauchen 
5. Genussrauchen 
6. Gewahrwerden der Abhängigkeit 

 
Zunächst werden die Wirkungen von Shisha oder Zigaretten bei anderen beobachtet, 
danach wird das Rauchen selber ausprobiert und später wieder probiert. Den Auslö-
ser hierfür, also die schon erwähnte Assoziation mit sehr positiven Aspekten der Le-
bensgestaltung, wie z. B. Lebenskompetenz und Lebensgenuss, die findet man 
buchstäblich an jeder Straßenecke, beispielsweise auf den Werbeplakatwänden der 
Tabakindustrie. 
 
Als weitere Beispiele für Medien, in denen viel geraucht wurde, sind Film und Fern-
sehen zu erwähnen. Zwar gab es in den 90er Jahren eine kurze Phase, in der tat-
sächlich in den Filmen nicht mehr geraucht worden ist. Doch in den letzten zehn Jah-
ren sind wieder vermehrt Filme entstanden, in denen viel geraucht wird und die die 
Jugendlichen stark beeinflusst haben, beispielsweise „Brokeback Mountain“ oder 
Filme mit bestimmten einzelnen Darstellern, wie zum Beispiel dem Schauspieler Mo-
ritz Bleibtreu. Daneben gibt es auch Serien, in denen ganz offen Product Placement 
für Tabakprodukte betrieben wird. So zünden sich z. B. in der Serie „Sex and the Ci-
ty“ die Schauspieler schätzungsweise alle fünf Minuten eine Zigarette an. 
 
Auf die ersten Phasen der Rauchgewöhnung folgt das Stadium des bereits erwähn-
ten Problemrauchens, z. B. in Stresssituationen. Chronischer Stress erzeugt depres-
sive oder subdepressive Stimmungslagen oder aufgestaute Aggressionen. Und das 
lässt sich, provokativ formuliert, mit Nikotin wunderbar „therapieren“. Dabei handelt 
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es sich nicht nur um eine gelegentliche Situation, die bewältigt werden muss, son-
dern um die Gemütslage einer ganzen Generation, die heutzutage unter viel stärke-
rem sozialen Stress aufwächst, als das vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall 
war. Zu erwähnen sind hierbei vorrangig einerseits der zunehmende soziale Abstieg 
großer Schichten von Jugendlichen und andererseits auch die Kompression des 
Schulstoffs, u. a. auch infolge der jüngst heftig diskutierten Verkürzung der Schulzeit 
auf nur noch 12 Schuljahre in Gymnasium und Gesamtschule. 
 
Am Ende dieses Prozesses, in dem Jugendliche das Rauchen erlernen, stehen wei-
tere Stufen der Rauchgewöhnung, so das Genussrauchen an vorletzter und das Ge-
wahrwerden der Abhängigkeit an letzter Stelle. Genussrauchen bedeutet hierbei das 
Rauchen allein wegen der als positiv empfundenen Tabakwirkung, auch ohne dass 
man einen konkreten Stress abbauen möchte. 
 
In der letzten Stufe der Gewöhnung verspüren die Jugendlichen schließlich ein un-
bedingtes und unabweisbares Verlangen nach der Zigarette. Und beim Verzicht auf 
Nikotin erleben sie dann deutliche Entzugserscheinungen. Eventuell folgen frustrie-
rende, weil zumeist vergebliche Aufhörversuche. Und wenn den Jugendlichen end-
lich ihre Abhängigkeit vom Rauchen bewusst wird, ist es schon zu spät. 
 
Aber im Gegensatz zur Prävention haben wir mit dem Versuch der Entwöhnung von 
tabakabhängigen Jugendlichen fast überhaupt keine Erfahrung. Bis vor zwei Jahren 
hat es noch nicht einmal den Ansatz eines Programms gegeben, um nikotinsüchtige 
Jugendliche zu entwöhnen. Man weiß einfach nicht, wie man an diese Altersgruppe 
herankommt. Die üblichen Rauch-Entwöhnungs-Methoden, die in der Regel mit einer 
Mischung aus Emotion und Vernunft arbeiten, funktionieren erfahrungsgemäß erst 
bei Rauchern ab der vierten, fünften Lebensdekade. Aber die Altersgruppe der 16- 
bis 18-Jährigen erreichen wir mit den üblichen Mitteln nicht. Wir haben also einfach 
keine Mittel in der Hand, um Jugendliche vom Rauchen wegzubekommen. Genau 
deshalb ist die Prävention so unglaublich wichtig und steht so stark im Vordergrund 
unseres Problemlösungsansatzes. Und dass in der Prävention die größere Chance 
liegt, als erst dann zu handeln, wenn die Nikotinsucht bereits manifest geworden ist, 
darüber sind sich auch alle Experten einig. 
 
Dabei sollte es natürlich stärker als bisher um den Milieuansatz gehen. Und die Ver-
mittlung von Lebenskompetenzen spielt eine große Rolle hierbei. Es ist sehr wichtig, 
dass Jugendliche darin unterstützt werden, Lebenssouveränität zu erwerben, ohne 
die Zigarette hierfür zu brauchen. 
 
W. Dür3 hat die wichtigsten Punkte des aktuellen Präventionsansatzes zusammen-
gestellt: 
 
 

• Beobachtbarkeit von Nikotinwirkungen verbannen:  
Werbeverbote  
Rauchfreie Schule 

• Empowerment im Umgang mit Stresssituationen und mit negativen Gefühlen, 
vor allem in der Schule 
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• Vermittlung von Lebenskompetenzen und alternativen Angeboten, die Ent-
spannung und Souveränität herbeiführen können 

• Angebote für möglichst frühen Ausstieg 
 
Das ist also ein Ansatz, der sich nicht nur auf den Tabak bezieht, sondern der auch 
die Lebensumstände der Jugendlichen berücksichtigt. Das macht die Aufgabe nicht 
einfacher. In diesen Zeiten, in denen wir breite Schichten der Bevölkerung, und damit 
natürlich auch große Gruppen von Jugendlichen, einer zunehmenden sozialen Armut 
ausgesetzt sehen, ist die Herausforderung sogar riesig groß. Denn der Zusammen-
hang zwischen Armut, Bildung und Gesundheit liegt klar auf der Hand. 
 
Unser Fazit ist also: 
Auch wenn wir diese Zusammenhänge jedes Jahr wieder in Berlin auf dem Kongress 
„Armut und Gesundheit“, dem größten Präventionskongress in Deutschland, diskutie-
ren, bedeutet das nicht, dass wir in unseren Anstrengungen nachlassen dürfen. Im 
Gegenteil, wir müssen auf diesem präventiven Sektor noch viel, viel stärker aktiv 
werden. Da wir eine bestehende Nikotinsucht bei Erwachsenen dann eben über-
haupt nicht mehr beeinflussen können, muss unser Ziel also sein, schon im Vorfeld 
die manifeste Tabakabhängigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu ver-
hindern. 
 



Realisierung der Nichtraucherschutzgesetze in den Bundesländern 

73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realisierung der Nichtraucherschutzgesetze in den  
Bundesländern 
Robert Loddenkemper und Tanja Philippi 
 
 
Meine Aufgabe ist es, eine Bestandsaufnahme darüber zu geben, wo wir im Augen-
blick (Stand März 2008) in den einzelnen Bundesländern stehen. Dies ist wegen der 
starken Uneinheitlichkeit nicht ganz so einfach und ich werde mich daher auf einige 
besonders wichtige Beispiele beschränken. Die Ministerpräsidentenkonferenz im 
März 2007 hat verschiedene (Minimal-)Forderungen aufgestellt und hier soll im Ein-
zelnen gezeigt werden, wie unterschiedlich sie umgesetzt werden. Folge dieses Be-
schlusses, und das war abzusehen oder sogar von gewissen Kreisen gewünscht, ist, 
dass wir keine einheitliche Gesetzgebung für Deutschland haben, mit der Konse-
quenz, dass dies dazu benutzt wird, um Nichtraucherschutzgesetze in einzelnen 
Ländern abzuschwächen oder sogar außer Kraft zu setzen. Die Ministerpräsidenten-
konferenz gab folgende Empfehlungen heraus: Rauchverbote in Behörden, Ämtern, 
Landeseinrichtungen, Krankenhäusern, Heimen, Schulen, Kinder- und Jugendein-
richtungen, Kultur- und Sporteinrichtungen, Gaststätten (Ausnahme: abgetrennte 
Raucherräume). Allgemeine Ausnahmen waren zwingende konzeptionelle oder the-
rapeutische Gründe bzw. die Wahrung der Privatsphäre, z. B. im Gefängnis oder in 
der Dienstwohnung. Empfohlen wurde die Ahndung von Verstößen als Ordnungswid-
rigkeit. 
 
In Preußen traf sich unter Friedrich Wilhelm I. regelmäßig ein Tabakkollegium. Fast 
alle Politiker waren (Pfeifen-)Raucher, was sich heutzutage im Verhältnis zwar geän-
dert hat, aber sicherlich sind immer noch Politiker da, die rauchen und/oder die sich 
für die Belange der Tabakindustrie einsetzen. Die gerade neu gegründete Nachfol-
georganisation des Verbandes der Cigarettenindustrie (VdC), der Deutsche Zigaret-
tenverband (DZV), und andere Lobbygruppen werden hier auch in Zukunft Einfluss 
nehmen. 
 
Schon die Zeitpunkte des Inkrafttretens der Nichtraucherschutzgesetze waren in den 
Bundesländern unterschiedlich: Die ersten waren Baden-Württemberg und Nieder-
sachsen ab 01.08.07, Hessen ab 01.10.07, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und 
Nordrhein-Westfalen ab 01.01.08 (in der Gastronomie erst ab 01.07.08), in Sachsen 
ab 01.02.08, in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ab 15.02.08 und in Thüringen, 
das also bisher gar nicht dabei ist, wird das Gesetz erst ab 01.07.08 in Kraft treten. In 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland wurde Rücksicht auf die Narren wegen des Kar-
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nevals genommen. Deutlich zu kritisieren ist z.B. Berlin, das vor dem 1. Juli 2008 
keine Geldbußen verhängt. Bezeichnend ist der Kommentar der „Berliner Zeitung“ 
vom 04.03.08: „Fast wie in alten Zeiten, seit acht Wochen gilt das Rauchverbot in 
Gaststätten, doch viele halten sich nicht daran.“ 
 
Erwähnenswert ist hier auch eine Presseerklärung vom Bezirksamt Kreuzberg, die 
Mitte Februar 2008 zu den Ergebnissen einer Umfrage in Berliner Krankenhäusern 
über die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes herausgegeben wurde. Von 70 
befragten Krankenhäusern antworteten 50. In 40 % dieser Krankenhäuser dürfen die 
Patienten rauchen, in 17 % der Krankenhäuser darf nur das Personal rauchen und in 
fast jedem dritten Krankenhaus werden noch Zigaretten verkauft. Es bleibt also hier 
auch noch einiges zu tun. 
 
Die vorgesehene Höhe der Geldbußen ist ebenfalls sehr unterschiedlich, so haben 
z. B. Inhaber des Hausrechts in Brandenburg zwischen 10 Euro und 1 000 Euro 
Geldbuße zu erwarten und Raucher, die unerlaubt rauchen, zwischen 5 Euro und 
100 Euro in Brandenburg oder bis zu 1 000 Euro in Sachsen. 
 
Auch bei der Raucherraum-Spezifikation gibt es in den verschiedenen Bundeslän-
dern unterschiedliche Definitionen: In Hessen werden vollständig abgetrennte Ne-
benräume verlangt, in Rheinland-Pfalz durch ortsfeste Trennwände voneinander ge-
trennte Räume, in Sachsen-Anhalt eine räumlich wirksame Abtrennung, sodass eine 
Gefährdung durch passives Rauchen verhindert wird (hier ist nicht einmal gesagt, 
dass der Raucherraum nur ein Nebenraum sein soll). In Hamburg wird dagegen ver-
langt, dass diese Räume baulich so wirksam abgetrennt werden, dass eine Gefähr-
dung anderer durch Passivrauchen ausgeschlossen wird. Die Raucherräume müs-
sen belüftet und ausdrücklich gekennzeichnet werden. 
 
Im Folgenden werden einige Beispiele für länderspezifische Regelungen aufgeführt, 
die besonders negativ auffallen: Im Saarland gilt das Rauchverbot nicht, wenn die 
Gaststätte vom Inhaber betrieben wird. In Nordrhein-Westfalen wird wahrscheinlich 
das Rauchverbot bei Veranstaltungen des Brauchtums (Karneval) nicht gelten. In 
Hessen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
gilt in nur vorübergehend aufgestellten Festzelten kein Rauchverbot. Inzwischen hat 
sich ja leider auch Bayern in diese Richtung, zumindest für das Jahr 2008, entschie-
den. 
 
Bestrebungen gegen die Rauchverbote in der Gastronomie werden vom Deutschen 
Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) unterstützt, besonders in Form von Kla-
gen von Gastronomen gegen die Rauchverbote in der Gastronomie. Der Verband 
bereitet noch weitere Musterklagen vor, Schwerpunkte sind die Einraumkneipen und 
Diskotheken. 
 
Bereits jetzt hat das Verfassungsgericht Rheinland-Pfalz eine einstweilige Verfügung 
erlassen, nach der auf Antrag von fünf Gastronomen das rheinland-pfälzische Nicht-
raucherschutzgesetz für Gaststätten mit nur einem Schankraum ausgesetzt wird. Al-
so darf wie im Saarland in kleinen Kneipen vorerst bis zur Entscheidung des Landes-
verfassungsgerichts weiter geraucht werden. Dies gilt allerdings nur für Kneipen, de-
ren Wirte keine Angestellten haben. Es bleibt abzuwarten, was endgültig daraus 
wird. Vermutlich werden die Landesverfassungsgerichte auf das Urteil des Bundes-
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verfassungsgerichts warten, wo ein Prozess anhängig ist. Der Verfassungsrechtler 
Rupert Scholz, der die Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht mit vorberei-
tet, sieht in der Koblenzer Entscheidung bereits ein positives Signal für ähnliche Fäl-
le. Er wird zitiert mit: „Die Richter in Rheinland-Pfalz haben genau in unsere Richtung 
argumentiert.“ „Der Tagesspiegel“ titelte daraufhin am 13. Februar 2008 „Rauchver-
bot auf der Kippe – in Rheinland-Pfalz erlaubt das Verfassungsgericht Ausnahmen 
für kleine Kneipen – ein Signal für Berlin?“ Abzusehen ist, dass die Diskussion ent-
sprechend auch in die anderen Bundesländer getragen wird. 
 
Weitere Beispiele sind Aktionen wie in Niedersachsen, wo bislang 30 000 Unter-
schriften gegen die Nichtraucherschutzgesetze gesammelt wurden, 70 000 sind zur 
Initiierung einer Volksabstimmung notwendig. 
 
Bei den länderspezifischen Regelungen finden sich auch positive Beispiele: In Bay-
ern sind Raucherräume in der Gastronomie nicht möglich. In Brandenburg, Bremen, 
dem Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen gilt ein Rauchverbot auch in Hotels 
außerhalb der Zimmer. In Hessen, Sachsen und Thüringen darf auch nicht in Spiel-
hallen und Kasinos geraucht werden. In Brandenburg, Hamburg und Sachsen-Anhalt 
darf in Dienstleistungszentren oder im Handel nicht geraucht werden. In Berlin, Hes-
sen und Niedersachsen ist das Rauchen in Häfen und Flughäfen verboten. 
 
Eine Umfrage der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen ergab gerade, dass sich 
in Hessen eine große Mehrheit (72 %) für das Rauchverbot in Gaststätten und Disko-
theken ausgesprochen hat. Eventuell auch daraufhin hat das Bundesverfassungsge-
richt das geltende Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden und Gaststätten in Hessen 
für rechtmäßig erklärt und einen entsprechenden Eilantrag eines hessischen Rau-
chers gegen das Rauchverbot abgelehnt. Dies ist immerhin ein positives Zeichen. Ob 
dann das endgültige Urteil „im Zweifel für den Nichtraucherschutz“ auch so ausfallen 
wird, muss abgewartet werden. 
 
Die „Süddeutsche Zeitung“ vom 16. Februar 2008 schreibt für München: „Gegenwind 
für Anti-Raucher-Gesetz: Juristen und Behörden zweifeln an der Durchsetzbarkeit, 
Kreisverwaltungsreferent sieht Qualmverbot auf der Kippe, Rechtsanwalt G. H. über 
die Aussichten seiner Klienten, das Nikotinverbot in ihren Gastronomiebetrieben zu 
umgehen: ,Auch der Stammtisch ist eine geschlossene Gesellschaft’.“ Zuvor, bereits 
am 13. Februar 2008: „Geschlossene Gesellschaft – die bayerischen Raucher ver-
ziehen sich in Klubs.“ Besonders pfiffig ist hier eine Memminger Pilsbar, wo der Wirt 
die Kneipe zur Laienbühne erklärt und ein Gast sagt: „Ich spiele den Raucher in Zei-
ten des noch nicht existierenden Rauchverbots.“ Man sieht also, wie findig hier vor-
gegangen wird, wenn Ausnahmemöglichkeiten bestehen. 
 
Die bayerischen Kommunalwahlen, die am 2. März 2008 stattfanden, fielen für die 
CSU schlecht aus. Die strikten Nichtraucherschutzgesetze wurden als eine der 
Hauptursachen für den Stimmverlust aufgeführt, und deshalb wird über mögliche Lo-
ckerungen, z. B. für das Oktoberfest, nachgedacht. Es wurde der Begriff der „Rau-
cheroase“ geprägt: „Raucher-Oasen auf der Wiesn?“. Hier ist ein Kompromiss zu be-
fürchten, auch wenn der Fraktionsvorsitzende der CSU, Georg Schmid, sich stark für 
die Beibehaltung des strikten Nichtraucherschutzgesetzes in Bayern einsetzt. Eine 
Umfrage des Instituts für Marktforschung im Auftrag des Bayerischen Rundfunks, die 
einen Monat nach dem Rauchverbot in Bayern durchgeführt wurde, ergab, dass fast 
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zwei Drittel, nämlich 65 %, das Nichtraucherschutzgesetz in Bayern befürworten, 
30 % sind dagegen, 5 % haben keine Meinung. Bei den Männern befürworten 59 % 
und bei Frauen 71 % die Einführung. Die Umfrage hat auch ergeben, dass Raucher 
das neue Gesetz deutlich kritischer beurteilen als Nichtraucher (19 % gegenüber 
81 %), weshalb sich die CSU Gedanken macht, ob sie hier Stimmen verloren hat. 
„Der Spiegel“ vom 18. Februar 2008 berichtet über massiven bundesweiten Protest, 
mit dem Raucher gegen das Rauchverbot in Kneipen rebellieren. Doch er schätzt 
ihre Chancen gering ein: „Womöglich kassieren die Verfassungsgerichte am Ende 
die Nichtraucherschutzgesetze – dann aber wahrscheinlich mit dem Auftrag, neue 
Gesetze zu schaffen, in denen es keine Sonderregelungen für abgetrennte Raucher-
stübchen mehr gibt“. Das Bundesverfassungsgericht hat inzwischen ganz besonders 
Fragen zur Wirtschaftlichkeit in der Gastronomie gestellt. Die endgültige Entschei-
dung wird mit Spannung erwartet. 
 
Als Schlussfolgerung bleibt, dass die Minimalforderungen, welche die Ministerpräsi-
dentenkonferenz aufgestellt hat, weitgehend umgesetzt sind. Somit konnte sicherlich 
für Deutschland ein wesentlicher Fortschritt im Nichtraucherschutz erzielt werden. 
Aber es bestehen zum Teil doch erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen 
Bundesländern hinsichtlich einzelner Bereiche. Dass dies für Gegenaktionen benutzt 
wird, um die Nichtraucherschutzgesetze aufzulockern, erleben wir derzeit. 
 
Deshalb sind im Zuge der Überprüfung der Wirksamkeit der Gesetze Nachbesserun-
gen zu fordern, wie dies jeweils in den Gesetzen auch vorgesehen ist. Hoffnung für 
eine einheitliche strikte Regelung für die Gastronomie wird auf das Bundesverfas-
sungsgericht gesetzt. Wir werden sehen, wie das Urteil ausfallen wird und wie seine 
Auswirkungen sein werden.1 
 
Kern meines Vortrags ist also die Forderung Nummer eins: Wir brauchen eine ein-
heitliche Gesetzgebung. Und wir haben die Hoffnung, dass das Bundesverfassungs-
gericht ein entsprechendes Urteil fällt zu der Anklage, die von derselben Rechtsan-
waltspraxis vorbereitet wurde, an der auch Hubert Scholz, der frühere Bundesvertei-
digungsminister, beteiligt ist. 

 
1 Inzwischen liegt das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus Karlsruhe vor. Das Urteil sieht ein absolutes Rauchverbot vor. Alternativ dazu sind auch  
  eingeschränkte Rauchmöglichkeiten erlaubt. Das Gericht sieht vor, dass die Bundesländer bis Ende des Jahres 2009 entsprechende Gesetze erlassen 
  müssen. 
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Leitlinien zur Umsetzung des Artikels 5.3 des Rahme n-
übereinkommens der WHO zur Eindämmung des Tabak-
gebrauchs. Schutz der gesundheitspolitischen Maßnah men 
in Bezug auf die Eindämmung des Tabakgebrauchs vor 
kommerziellen und anderen berechtigten Interessen d er 
Tabakindustrie  
 
 
Einleitung 
 

Die Resolution WHA54.18 der Weltgesundheitsversammlung über Transparenz in-
nerhalb des Prozesses der Eindämmung des Tabakgebrauchs konstatiert unter An-
führung der Erkenntnisse der Expertenkommission für Dokumente der Tabakindus-
trie, dass „die Tabakindustrie jahrelang mit der ausdrücklichen Absicht daran gear-
beitet hat, die Stellung von Regierungen und Weltgesundheitsorganisation bei der 
Umsetzung gesundheitspolitischer Maßnahmen zur Bekämpfung der Tabakepidemie 
zu untergraben“. 
 
Die Präambel des Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakgebrauchs 
der WHO erkennt an, wie wichtig es für die Vertragsparteien1 ist, „wachsam auf alle 
Versuche der Tabakindustrie zur Untergrabung oder Zunichtemachung von Bemü-
hungen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs zu achten und sich über die Tätig-
keiten der Tabakindustrie auf dem Laufenden zu halten, die sich nachteilig auf die 
Bemühungen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs auswirken“. 
 
Ferner fordert Artikel 5.3 des Übereinkommens, dass „bei der Festlegung und Durch-
führung ihrer gesundheitspolitischen Maßnahmen in Bezug auf die Eindämmung des 
Tabakgebrauchs die Vertragsparteien diese Maßnahmen in Übereinstimmung mit 
innerstaatlichem Recht vor den kommerziellen und sonstigen berechtigten Interessen 
der Tabakindustrie schützen“. 
 
Die Konferenz der Vertragsparteien setzte in ihrem Beschluss FCTC/COP2(14) eine 
Arbeitsgruppe ein, die Leitlinien zur Umsetzung des Artikels 5.3 des Überein-
kommens ausarbeitet. 
 

 
1  „Der Ausdruck ‚Vertragsparteien’ verweist auf Staaten und andere Organisationen mit der Befugnis, Verträge abzuschließen, die ihr Einverständnis erklärt 
   haben, sich an einen Vertrag binden zu lassen und in denen der Vertrag für diese Länder und Organisationen in Kraft ist.“ (Quelle: Vertragssammlung der 
   Vereinten Nationen: http://untreaty.un.org/English/guide.asp#signatories) 
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Unbeschadet der souveränen Rechte der Vertragsparteien hinsichtlich der Definition 
und Festschreibung ihrer Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs wer-
den die Vertragsparteien darin bestärkt, diese Leitlinien in Übereinstimmung mit ih-
rem nationalen Recht so weit wie möglich umzusetzen.  
 
Ziel, Umfang und Geltungsbereich  
 

Die Anwendung der Leitlinien zur Umsetzung des Artikels 5.3 des Übereinkommens 
wird umfassende Auswirkungen auf die Maßnahmen der Länder zur Eindämmung 
des Tabakgebrauchs und auf die Umsetzung des Übereinkommens haben, da die 
Leitlinien anerkennen, dass die Einmischung der Tabakindustrie, inklusive der 
staatseigenen Tabakindustrie, im Widerspruch zu einer Anzahl von Bereichen der 
Tabakkontrolle, wie sie in der Präambel des Übereinkommens festgelegt sind, zu Ar-
tikeln, die sich auf bestimmte Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs 
beziehen, und zur Geschäftsordnung der Konferenz der Vertragsparteien des WHO-
Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakgebrauchs steht. 
 
Der Zweck dieser Leitlinien ist es, die Vollständigkeit und Wirksamkeit der Bemühun-
gen zum Schutz der Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs vor kom-
merziellen und anderen berechtigten Interessen der Tabakindustrie zu gewährleis-
ten. Die Vertragsparteien sollten Maßnahmen in allen Zweigen der Regierung um-
setzen, die möglicherweise ein Interesse an der oder die Befugnis zur Einwirkung auf 
gesundheitspolitische Maßnahmen in Bezug auf die Eindämmung des Tabak-
gebrauchs haben.  
 
Das Ziel dieser Leitlinien ist es, die Vertragsparteien2 dabei zu unterstützen, ihre 
rechtlichen Verpflichtungen aus Artikel 5.3 des Übereinkommens zu erfüllen. Die 
Leitlinien basieren auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Beweisen und den 
Erfahrungen der Vertragsparteien im Umgang mit der Einmischung der Tabakindus-
trie. 
 
Die Leitlinien gelten für die Festlegung und Durchführung gesundheitspolitischer 
Maßnahmen der Vertragsparteien in Bezug auf die Eindämmung des Tabakge-
brauchs. Sie gelten auch für Personen, Einrichtungen und Organisationen, die zur 
Formulierung, zur Umsetzung, zur Verwaltung oder zum Vollzug dieser Maßnahmen 
beitragen oder beitragen könnten. 
 
Die Leitlinien sind gültig für alle Regierungsbeamten, -vertreter und -angestellten 
jedweder nationalen, staatlichen, provinziellen, kommunalen oder anderen öffentli-
chen oder quasi bzw. halböffentlichen Institution oder Einrichtung innerhalb der Ho-
heitsgewalt einer Vertragspartei und für jede Person, die in ihrem Auftrag handelt. 
Jeder Zweig der Regierung (exekutiv, legislativ oder judikativ), der für die Festlegung 
und Durchführung von Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs und für 
den Schutz dieser Maßnahmen vor den Interessen der Tabakindustrie verantwortlich 
ist, sollte rechenschaftspflichtig sein. 
 
Die Vielzahl von Strategien und Taktiken, die die Tabakindustrie anwendet, um die 
Festlegung und Durchführung von Maßnahmen zur Eindämmung des Tabak-
gebrauchs wie jener, die von den Vertragsparteien des Übereinkommens umgesetzt 

 
2 Soweit zutreffend verweisen diese Leitlinien auch auf Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration. 
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werden sollen, zu behindern, ist durch eine Fülle von Beweisen dokumentiert. Die in 
diesen Leitlinien empfohlenen Maßnahmen haben als Ziel nicht nur den Schutz vor 
einer Einmischung durch die Tabakindustrie, sondern gegebenenfalls auch durch 
Organisationen und Personen, die sich dafür einsetzen, deren Interessen zu fördern.  
 
Zwar sollen die in diesen Leitlinien empfohlenen Maßnahmen von den Vertrags-
parteien in dem Umfang angewandt werden, der notwendig ist, um die Ziele des Arti-
kels 5.3 des Übereinkommens bestmöglich zu erreichen, die Vertragsparteien wer-
den aber dringend aufgefordert, bei der Anpassung an ihre jeweilige Situation Maß-
nahmen umzusetzen, die über die in diesen Leitlinien empfohlenen Maßnahmen hi-
nausgehen. 
 
Leitlinien 
 

Leitlinie 1: Es existiert ein grundsätzlicher und u nüberbrückbarer Konflikt zwi-
schen den Interessen der Tabakindustrie und den Int eressen der Gesund-
heitspolitik. 
 

Die Tabakindustrie produziert und vermarktet ein Produkt, von dem wissenschaftlich 
erwiesen ist, dass es zu Sucht, Krankheit und Tod führt und verschiedene soziale 
Missstände, unter anderem verstärkte Armut, hervorruft. Aus diesem Grund sollten 
die Vertragsparteien die Ausarbeitung und Durchführung gesundheitspolitischer 
Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs weitest möglich vor der Tabak-
industrie schützen. 
 
Leitlinie 2: Beim Umgang mit der Tabakindustrie ode r all jenen, die sich dafür 
einsetzen, deren Interessen zu fördern, sollten die  Vertragsparteien rechen-
schaftspflichtig und transparent handeln . 
 

Die Vertragsparteien sollten sicherstellen, dass jeder Umgang mit der Tabakindustrie 
bei Angelegenheiten, die die Einschränkung des Tabakgebrauchs oder die öffent-
liche Gesundheit betreffen, rechenschaftspflichtig und transparent gestaltet wird. 
 
Leitlinie 3: Die Vertragsparteien sollten von der T abakindustrie und all jenen, 
die sich dafür einsetzen, deren Interessen zu förde rn, verlangen, in einer re-
chenschaftspflichtigen und transparenten Art und We ise zu arbeiten und zu 
handeln.  
 

Die Tabakindustrie sollte dazu aufgefordert werden, den Vertragsparteien Informa-
tionen für eine wirksame Umsetzung dieser Leitlinien zur Verfügung zu stellen. 
 
Leitlinie 4: Da ihre Produkte tödlich sind, sollten  der Tabakindustrie keine An-
reize gewährt werden, ihre Geschäfte zu etablieren oder zu führen. 
 

Jede bevorzugte Behandlung der Tabakindustrie würde im Konflikt zu Maßnahmen 
zur Eindämmung des Tabakgebrauchs stehen. 
 
Empfehlungen 
 

Folgende wichtige Aktivitäten werden empfohlen, um der Einmischung der Tabakin-
dustrie in gesundheitspolitische Maßnahmen zu begegnen: 
 

(1) Das Bewusstsein für die suchterzeugende und schädliche Beschaffenheit von 
Tabakerzeugnissen und für die Einflussnahme der Tabakindustrie auf Maß-
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nahmen der Vertragsparteien zur Eindämmung des Tabakgebrauchs ist zu er-
höhen.  

 
(2) Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um Interaktionen mit der Tabakindustrie zu 

begrenzen und um die Transparenz jener Interaktionen sicherzustellen, die 
stattfinden.  

 
(3) Partnerschaften und unverbindliche oder nicht einklagbare Übereinkommen mit 

der Tabakindustrie sind zurückzuweisen.  
 

(4) Interessenkonflikte für Regierungsbeamte oder -angestellte sind zu vermeiden. 
 

(5) Es ist erforderlich, dass die von der Tabakindustrie zur Verfügung gestellten In-
formationen transparent und präzise sind.  

 
(6) Aktivitäten, die von der Tabakindustrie als „gesellschaftlich verantwortlich“ be-

zeichnet werden, einschließlich, wenn auch nicht auf diese beschränkt, sol-
cher Aktivitäten, die als „Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung“ be-
zeichnet werden, sind zu denormalisieren und so weit wie möglich zu regle-
mentieren.  

 
(7) Die Tabakindustrie ist nicht bevorzugt zu behandeln.  

 
(8) Staatseigene Tabakindustrien sind wie jede andere Tabakindustrie zu behan-

deln.  
 
Im Folgenden sind vereinbarte Handlungsweisen aufgelistet, um gesundheits-
politische Maßnahmen in Bezug auf die Eindämmung des Tabakgebrauchs vor 
kommerziellen und anderen berechtigten Interessen der Tabakindustrie zu schützen. 
Die Vertragsparteien werden darin bestärkt, Maßnahmen zu ergreifen, die über jene, 
welche in diesen Leitlinien vorgesehen sind, hinaus gehen, und nichts in diesen Leit-
linien sollte eine Vertragspartei davon abhalten, diesen Empfehlungen ent-
sprechende strengere Anforderungen zu stellen.  
 
(1) Das Bewusstsein für die suchterzeugende und sch ädliche Beschaffenheit 
von Tabakerzeugnissen und für die Einflussnahme der  Tabakindustrie auf 
Maßnahmen der Vertragsparteien zur Eindämmung des T abakgebrauchs ist zu 
erhöhen. 
 

Alle Zweige der Regierung und die Öffentlichkeit benötigen Kenntnisse und Bewusst-
sein hinsichtlich vergangener und gegenwärtiger Einmischungen der Tabakindustrie 
in die Festlegung und Durchführung gesundheitspolitischer Maßnahmen in Bezug 
auf die Eindämmung des Tabakgebrauchs. Eine solche Einmischung erfordert eine 
besondere Vorgehensweise für die erfolgreiche Umsetzung des gesamten Rahmen-
übereinkommens.  
 

Empfehlungen 
 

1.1 Die Vertragsparteien sollten unter Berücksichtigung von Artikel 12 des 
Übereinkommens alle Zweige der Regierung und die Öffentlichkeit über 
die suchterzeugende und schädliche Beschaffenheit von Tabakerzeug-
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nissen, über die Notwendigkeit, gesundheitspolitische Maßnahmen in 
Bezug auf die Eindämmung des Tabakgebrauchs vor kommerziellen und 
anderen berechtigten Interessen der Tabakindustrie zu schützen und über 
die Strategien und Taktiken, die die Tabakindustrie anwendet, um die 
Festlegung und Durchführung gesundheitspolitischer Maßnahmen in 
Bezug auf die Eindämmung des Tabakgebrauchs zu beeinflussen, 
informieren und bilden.  

 
1.2 Die Vertragsparteien sollten darüber hinaus das Bewusstsein für die Vor-

gehensweise der Tabakindustrie schärfen, Personen, Scheinorganisa-
tionen oder nahe stehende Organisationen zu benutzen, um offen oder 
verdeckt zu ihrem Vorteil zu handeln oder Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Interessen der Tabakindustrie zu fördern.  

 
(2) Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um Interaktione n mit der Tabakindustrie 
zu begrenzen und um die Transparenz jener Interakti onen sicherzustellen, die 
stattfinden. 
 

Bei der Festlegung und Durchführung gesundheitspolitischer Maßnahmen in Bezug 
auf die Eindämmung des Tabakgebrauchs sollten alle notwendigen Interaktionen mit 
der Tabakindustrie von den Vertragsparteien in einer Weise durchgeführt werden, die 
verhindert, dass als Resultat oder aufgrund dieser Interaktionen irgendein Anschein 
einer wirklichen oder potentiellen Partnerschaft oder Zusammenarbeit entsteht.  
 

Empfehlungen 
 

2.1 Vertragsparteien sollten nur dann, wenn es erforderlich ist, und nur in dem 
Ausmaß, das erforderlich ist, mit der Tabakindustrie interagieren, um ih-
nen eine wirksame Regulierung der Tabakindustrie und der Tabak-
produkte zu ermöglichen. 

 
2.2 Wenn Interaktionen mit der Tabakindustrie notwendig sind, sollten die Ver-

tragsparteien sicherstellen, dass solche Interaktionen auf transparente 
Weise durchgeführt werden. Wann immer es möglich ist, sollten solche In-
teraktionen in der Öffentlichkeit durchgeführt werden, durch öffentliche 
Anhörungen, öffentliche Bekanntgabe solcher Interaktionen, Veröffentlich-
ung von Aufzeichnungen solcher Interaktionen.  

 
(3) Partnerschaften und unverbindliche oder nicht e inklagbare Übereinkommen 
mit der Tabakindustrie sind zurückzuweisen . 
 

Die Tabakindustrie sollte an keiner Initiative partnerschaftlich beteiligt sein, die mit 
der Ausarbeitung oder Durchführung von gesundheitspolitischen Maßnahmen ver-
bunden ist, da ihre Interessen in direktem Konflikt mit den Zielen der Gesundheits-
politik stehen. 
 

Empfehlungen 
 

3.1 Die Vertragsparteien sollten weder Partnerschaften noch nicht verbind-
liche oder nicht einklagbare Vereinbarungen, noch irgendwelche frei-
willigen Vereinbarungen mit der Tabakindustrie oder irgendwelchen Stel-
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len oder Personen, die sich dafür einsetzen, deren Interessen zu fördern, 
akzeptieren, unterstützen oder befürworten.  

 
3.2 Die Vertragsparteien sollten weder akzeptieren, noch unterstützen oder 

befürworten, dass die Tabakindustrie Jugendinitiativen, Initiativen zur öf-
fentlichen Bildung oder sonstige Initiativen, die direkt oder indirekt mit der 
Eindämmung des Tabakgebrauchs in Verbindung stehen, organisiert, för-
dert, durchführt oder sich daran beteiligt.  

 
3.3 Die Vertragsparteien sollten keinen freiwilligen Verhaltenskodex oder von 

der Tabakindustrie entworfene Instrumente akzeptieren, unterstützen oder 
befürworten, die als Ersatz für auf dem Rechtsweg einklagbare Maßnah-
men zur Eindämmung des Tabakgebrauchs angeboten werden.  

 
3.4 Die Vertragsparteien sollten keine Angebote zur Unterstützung oder Vor-

schläge zur Gesetzgebung oder zu Maßnahmen hinsichtlich der Ein-
dämmung des Tabakgebrauchs, die von oder in Zusammenarbeit mit der 
Tabakindustrie entworfen wurden, akzeptieren, unterstützen oder befür-
worten.  

 
(4) Interessenkonflikte für Regierungsbeamte oder - angestellte sind zu vermei-
den. 
 

Die Mitwirkung von Organisationen oder Personen mit kommerziellen oder anderen 
berechtigten Interessen an der Tabakindustrie an gesundheitspolitischen Maß-
nahmen in Bezug auf die Eindämmung des Tabakgebrauchs hat mit größter Wahr-
scheinlichkeit negative Auswirkungen. Klare Regelungen in Bezug auf Interessen-
konflikte von Regierungsbeamten  und -angestellten, die an Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Tabakgebrauchs arbeiten, sind ein wichtiges Instrument, um solche 
Maßnahmen vor der Einmischung der Tabakindustrie zu schützen.  
 
Zahlungen, Geschenke oder Dienstleistungen, in Form von Geld oder Sach-
leistungen, und Forschungsfinanzierungen, die Regierungsstellen, -beamten oder -
angestellten von der Tabakindustrie angeboten werden, können zu Interessen-
konflikten führen. Widersprüchliche Interessen werden selbst dann geschaffen, wenn 
kein Versprechen einer wohlwollenden Betrachtung als Gegenleistung gegeben wird, 
da möglicherweise persönliche Interessen die dienstliche Verantwortung beein-
flussen, wie sie in den von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verab-
schiedeten internationalen Verhaltensregeln für Regierungsbeamte festgelegt wird.  
 

Empfehlungen 
 

4.1 Die Vertragsparteien sollten ein Regelwerk für die Offenlegung von und 
den Umgang mit Interessenkonflikten in Auftrag geben, das für alle Perso-
nen gilt, die an der Festlegung und Durchführung gesundheitspolitischer 
Maßnahmen in Bezug auf die Eindämmung des Tabakgebrauchs beteiligt 
sind, einschließlich Regierungsbeamter, Regierungsangestellter, Berater 
und Auftragnehmer.  

 
4.2 Die Vertragsparteien sollten Verhaltensregeln für Beamte formulieren, ver-

abschieden und umsetzen, in denen die Standards vorgeschrieben wer-
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den, denen die Beamten bei ihrem Umgang mit der Tabakindustrie folgen 
sollten.  

 
4.3 Die Vertragsparteien sollten keine Verträge zur Ausführung von Arbeiten, 

die in Zusammenhang mit der Festlegung und Durchführung von Maß-
nahmen in Bezug auf die Eindämmung des Tabakgebrauchs stehen, an 
Bewerber oder Anbieter vergeben, die in Interessenkonflikten mit beste-
henden Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs stehen.  

 
4.4 Die Vertragsparteien sollten ein klares Regelwerk entwickeln, das Amtsin-

haber, die an der Festlegung und Durchführung von Maßnahmen in Bezug 
auf die Eindämmung des Tabakgebrauchs beteiligt sind oder waren, ver-
pflichtet, ihre Behörde über jede Absicht zu informieren, ein Beschäfti-
gungsverhältnis mit der Tabakindustrie, gegen Vergütung oder nicht, in-
nerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach Ausscheiden aus dem Amt zu 
beginnen.  

 
4.5 Die Vertragsparteien sollten ein klares Regelwerk entwickeln, das Bewer-

ber um eine Stelle in öffentlichen Ämtern, die an der Festlegung und 
Durchführung gesundheitspolitischer Maßnahmen in Bezug auf die Ein-
dämmung des Tabakgebrauchs beteiligt sind, verpflichtet, alle gegen-
wärtigen oder früheren Beschäftigungsverhältnisse mit jedweder Tabak-
industrie, gegen Vergütung oder nicht, anzugeben.  

   
4.6 Die Vertragsparteien sollten von Regierungsangehörigen verlangen, direk-

te Interessen an der Tabakindustrie zu benennen und auf deren Wahrung 
zu verzichten.  

 
4.7 Regierungseinrichtungen und ihre Organe sollten keinerlei finanzielle Inte-

ressen an der Tabakindustrie haben, es sei denn, sie sind für die Wahrung 
der Inhaberinteressen einer Vertragspartei an einer staatseigenen Tabak-
industrie verantwortlich.  

 
4.8 Die Vertragsparteien sollten es nicht zulassen, dass Personen, die von der 

Tabakindustrie oder von Einrichtungen, die sich dafür einsetzen, deren In-
teressen zu fördern, beschäftigt werden, Mitglied irgendeiner Regierungs-
stelle, einer Kommission oder einer Beratergruppe werden, die gesund-
heitspolitische Maßnahmen oder Maßnahmen zur Eindämmung des Ta-
bakgebrauchs festlegen oder durchführen. 

  
4.9 Die Vertragsparteien sollten keine Person, die bei der Tabakindustrie oder 

einer Einrichtung, die sich dafür einsetzt, deren Interessen zu fördern, be-
schäftigt ist, ernennen, um als Delegationsmitglied bei Treffen der Konfe-
renz der Vertragsparteien, deren untergeordneten Stellen oder allen ande-
ren Stellen, die aufgrund von Entscheidungen der Konferenz der Ver-
tragsparteien eingerichtet wurden, zu fungieren.  

 
4.10 Die Vertragsparteien sollten es keinem Beamten oder Angestellten einer 

Regierung oder einer halbstaatlichen Stelle erlauben, Zahlungen, Ge-
schenke oder Dienstleistungen, in Form von Geld oder Sachleistungen, 
von der Tabakindustrie anzunehmen.  
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4.11 Unter Berücksichtigung nationalen Rechts und der Prinzipien ihrer Verfas-
sung sollten die Vertragsparteien wirksame Maßnahmen ergreifen, um 
Spenden der Tabakindustrie oder von Einrichtungen, die sich dafür ein-
setzen, deren Interessen zu fördern, an politische Parteien, Kandidaten 
oder Kampagnen zu verbieten oder um solche Spenden vollständig offen-
zulegen.  

 
(5) Es ist erforderlich, dass die von der Tabakindu strie zur Verfügung gestell-
ten Informationen transparent und präzise sind. 
 

Um wirksame Maßnahmen gegen die Einmischung der Tabakindustrie in gesund-
heitspolitische Maßnahmen in Bezug auf die Eindämmung des Tabakgebrauchs zu 
ergreifen, benötigen die Vertragsparteien Informationen über deren Aktivitäten und 
Vorgehensweisen, um so sicherzustellen, dass die Industrie auf transparente Art und 
Weise arbeitet. Artikel 12 des Übereinkommens fordert von den Vertragsparteien, 
den öffentlichen Zugang zu diesen Informationen im Rahmen nationalen Rechts zu 
fördern. 
 
Artikel 20.4 des Übereinkommens fordert von den Vertragsparteien unter anderem, 
den Austausch von Informationen über die Vorgehensweisen der Tabakindustrie und 
den Tabakanbau zu fördern und zu erleichtern. In Übereinstimmung mit Artikel 
20.4(c) des Übereinkommens sollte jede Vertragspartei bemüht sein, mit kompeten-
ten internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten, um Schritt für Schritt ein 
weltweites System aufzubauen und zu unterhalten mit dem Ziel, regelmäßig Informa-
tionen über den Anbau und die Verarbeitung von Tabak und Aktivitäten der Tabakin-
dustrie, die Auswirkungen auf das Übereinkommen oder nationale Aktivitäten zur 
Eindämmung des Tabakgebrauchs haben, zu sammeln und weiterzugeben.  
 

Empfehlungen 
 

5.1 Die Vertragsparteien sollten Maßnahmen einführen und anwenden, die die 
Transparenz aller Geschäfte und Tätigkeiten der Tabakindustrie 
sicherstellen.3  

 
5.2 Die Vertragsparteien sollten die Tabakindustrie und alle, die sich dafür ein-

setzen, deren Interessen zu fördern, auffordern, regelmäßig Informationen 
über die Produktion und Verarbeitung von Tabak, über Marktanteile, Aus-
gaben für Werbemaßnahmen, Einnahmen und alle anderen Aktivitäten, 
einschließlich Lobbyarbeit, Philantropie, politischer Spenden sowie alle 
anderen Aktivitäten, die gemäß Artikel 13 des Übereinkommens nicht oder 
noch nicht verboten sind, vorzulegen.  

 
5.3 Die Vertragsparteien sollten Regelungen für die Offenlegung oder Regis-

trierung von Unternehmen der Tabakindustrie, von nahestehenden Orga-
nisationen und von Personen, die in deren Interesse handeln, einschließ-
lich Lobbyisten, einfordern.  

5.4 Für den Fall, dass die Tabakindustrie falsche oder irreführende Infor-
mationen vorlegt, sollten die Vertragsparteien in Übereinstimmung mit na-
tionalem Recht zwingende Strafen verhängen.  

 
 
3 Unbeschadet von Geschäftsgeheimnissen oder vertraulichen Informationen, die rechtlich geschützt sind. 
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5.5 Die Vertragsparteien sollten wirksame gesetzgeberische, vollziehende, 
administrative und sonstige Maßnahmen verabschieden und umsetzen, 
um in Übereinstimmung mit Artikel 12(c) des Übereinkommens den öffent-
lichen Zugang zu weitreichenden Informationen über Aktivitäten der Ta-
bakindustrie, die bezüglich der Ziele des Übereinkommens von Bedeutung 
sind, zu gewährleisten, wie zum Beispiel durch einen öffentlichen Verwah-
rer.  

 
(6) Aktivitäten, die von der Tabakindustrie als „ge sellschaftlich verantwortlich“ 
bezeichnet werden, einschließlich, wenn auch nicht auf diese beschränkt, sol-
cher Aktivitäten, die als „Unternehmerische Gesells chaftsverantwortung“ be-
zeichnet werden, sind zu denormalisieren und so wei t wie möglich zu regu-
lieren. 
 

Die Tabakindustrie übt Tätigkeiten aus, die als „gesellschaftlich verantwortlich“ be-
zeichnet werden, um ihr Erscheinungsbild von der tödlichen Beschaffenheit des Pro-
duktes, das sie herstellt und verkauft, zu distanzieren oder um die Festlegung und 
Durchführung gesundheitspolitischer Maßnahmen zu stören. Aktivitäten, die von der 
Tabakindustrie als „gesellschaftlich verantwortlich“ bezeichnet werden und auf die 
Förderung des Tabakkonsums abzielen, sind Teil einer Marketing- und Public-
Relationsstrategie, die im Rahmen des Übereinkommens als Werbung, Förderung 
des Verkaufs oder Sponsoring definiert wird.  
 
Die unternehmerische Gesellschaftsverantwortung der Tabakindustrie ist gemäß der 
WHO4 ein Widerspruch in sich, da die Kerntätigkeiten der Industrie im Widerspruch 
zu den Zielen gesundheitspolitischer Maßnahmen in Bezug auf die Eindämmung des 
Tabakgebrauchs stehen.  
 

Empfehlungen 
 

6.1 Die Vertragsparteien sollten sicherstellen, dass alle Regierungszweige und 
die Öffentlichkeit über den wirklichen Zweck und Umfang der von der Ta-
bakindustrie unternommenen Aktivitäten, die als gesellschaftlich verant-
wortlich beschrieben werden, informiert und diese Aktivitäten in ihr Be-
wusstsein gerückt werden.  

 
6.2 Die Vertragsparteien sollten Aktivitäten der Tabakindustrie, die als gesell-

schaftlich verantwortlich bezeichnet werden, weder gutheißen oder unter-
stützen noch als Partner solcher Aktivitäten auftreten oder sich daran be-
teiligen.  

 
6.3 Die Vertragsparteien sollten die öffentliche Bekanntgabe von Aktivitäten, 

die als gesellschaftlich verantwortlich bezeichnet werden, oder der Ausga-
ben für solche Aktivitäten durch die Tabakindustrie oder irgendeine Per-
son, die zu deren Gunsten arbeitet, nicht erlauben, es sei denn gemäß ei-
ner gesetzlichen Verpflichtung zur Bekanntgabe solcher Ausgaben, wie 
zum Beispiel in einem Jahresbericht.5  

 

 
4 WHO, Tobacco Industry and corporate social responsibility – an inherent contradiction. Geneva, World Health Organization, 2004 
5 Die Leitlinien zur Umsetzung des Artikels 13 des Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakgebrauchs der WHO behandeln dieses Thema  
  unter dem Aspekt der Tabakwerbung, der Förderung des Tabakverkaufs und des Tabaksponsorings. 
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6.4 Die Vertragsparteien sollten es keinem Zweig der Regierung oder des öf-
fentlichen Sektors erlauben, politische, gesellschaftliche, finanzielle, erzie-
herische, gemeinschaftliche oder sonstige Beiträge der Tabakindustrie 
oder all jener, die sich dafür einsetzen, deren Interessen zu fördern, anzu-
nehmen, es sei denn als Ausgleich infolge eines gerichtlichen Vergleichs, 
einer gesetzlichen Anordnung oder einer rechtsverbindlichen und einklag-
baren Vereinbarung.  

 
(7) Die Tabakindustrie ist nicht bevorzugt zu behan deln . 
 

Einige Regierungen ermutigen Investitionen durch die Tabakindustrie selbst in dem 
Ausmaß, sie mit finanziellen Anreizen zu unterstützen, wie z. B. der Gewährung von 
teilweisen oder gänzlichen Befreiungen von Steuern, die anderenfalls gesetzlich vor-
geschrieben sind.  
 
Unbeschadet ihres souveränen Rechts zur Festlegung ihrer Wirtschafts-, Finanz- und 
Steuerpolitik sollten die Vertragsparteien ihre Verpflichtung zur Eindämmung des Ta-
bakgebrauchs anerkennen.  
 

Empfehlungen 
 

7.1 Die Vertragsparteien sollten der Tabakindustrie keine Anreize, Vorrechte 
oder Begünstigungen gewähren, um ihr Geschäft zu etablieren oder zu 
führen.  

 
7.2 Vertragsparteien, die keine staatseigene Tabakindustrie besitzen, sollten 

nicht in die Tabakindustrie oder ähnliche Unternehmungen investieren. 
Vertragsparteien mit staatseigener Tabakindustrie sollten sicherstellen, 
dass keine Investition in die Tabakindustrie sie daran hindert, das Rah-
menübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs 
vollständig umzusetzen.  

 
7.3 Die Vertragsparteien sollten der Tabakindustrie keinerlei bevorzugende 

Steuerbefreiungen gewähren.  
 
(8) Staatseigene Tabakindustrien sind wie jede ande re Tabakindustrie zu be-
handeln. 
 

Es existieren staatseigene Tabakindustrien, nicht-staatseigene Tabakindustrien und 
Mischformen. Diese Leitlinien gelten für alle Tabakindustrien ungeachtet der Besitz-
verhältnisse.  
 

Empfehlungen 
 

8.1 Die Vertragsparteien sollten sicherstellen, dass staatseigene Tabakin-
dustrien hinsichtlich der Festlegung und Durchführung von Maßnahmen 
zur Eindämmung des Tabakgebrauchs auf die gleiche Art und Weise be-
handelt werden wie andere Teile der Tabakindustrie.  

 
8.2 Die Vertragsparteien sollten sicherstellen, dass die Festlegung und Durch-

führung von Maßnahmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs von der 
Aufsicht über die oder der Leitung der Tabakindustrie getrennt werden. 
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8.3 Die Vertragsparteien sollten sicherstellen, dass Vertreter staatseigener 

Tabakindustrien keinen Delegationen bei der Konferenz der Vertragspar-
teien, ihren untergeordneten Stellen oder anderen Stellen, die als Folge 
von Entscheidungen der Konferenz der Vertragsparteien geschaffen wur-
den, angehören.  

 
Vollzug und Überwachung 
 
Vollzug  
 

Die Vertragsparteien sollten Vollzugsmechanismen schaffen oder, so weit wie mög-
lich, bestehende Vollzugsmechanismen nutzen, um ihren Verpflichtungen aus Artikel 
5.3 des Übereinkommens und gemäß diesen Leitlinien nachzukommen.  
 
Überwachung der Umsetzung des Artikels 5.3 des Über einkommens und dieser 
Leitlinien 
 

Die Überwachung der Umsetzung des Artikels 5.3 des Übereinkommens und dieser 
Leitlinien ist unentbehrlich, um die Einführung und Umsetzung von wirksamen Maß-
nahmen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs zu gewährleisten. Dies sollte auch 
eine Überwachung der Tabakindustrie einschließen, wofür bestehende Modelle und 
Ressourcen genutzt werden sollten, wie z. B. die Datenbank zur Überwachung der 
Tabakindustrie der WHO Tobacco Free Initiative.  
 
Nichtstaatliche Organisationen und andere Mitglieder der Zivilgesellschaft, die der 
Tabakindustrie nicht nahe stehen, könnten eine wesentliche Rolle bei der Überwach-
ung der Aktivitäten der Tabakindustrie spielen.  
 
Verhaltensregeln oder Dienstvorschriften für Mitarbeiter aller Zweige der Regierun-
gen sollten eine „Informantenregelung“ enthalten, die Informanten angemessenen 
Schutz bietet. Darüber hinaus sollten Vertragsparteien ermutigt werden, Mechanis-
men zu nutzen und durchzusetzen, die für die Einhaltung dieser Leitlinien sorgen, 
wie z. B. die Möglichkeit einer Klageeinreichung, und Verfahren  wie z. B. ein Om-
budsman-System für Fälle von Beschwerden zu benutzen. 
 
Internationale Zusammenarbeit und Aktualisierung un d Überprüfung der Leitli-
nien 
 

Um bei der Unterbindung einer Einmischung der Tabakindustrie in die Ausarbeitung 
gesundheitspolitischer Maßnahmen in Bezug auf die Eindämmung des Tabakge-
brauchs Fortschritte zu erzielen, ist eine internationale Zusammenarbeit von wesent-
licher Bedeutung. Artikel 20.4 des Übereinkommens liefert die Basis für die Samm-
lung und den Austausch von Wissen und Erfahrung bezüglich der Praktiken der Ta-
bakindustrie, wobei die besonderen Bedürfnisse von Entwicklungsländern und Län-
dern mit im Übergang befindlichen Wirtschaftssystemen berücksichtigt werden. 
 
Es wurden bereits Anstrengungen unternommen, um die Sammlung und Weitergabe 
von nationalen und internationalen Erfahrungswerten bezüglich der von der Tabakin-
dustrie angewandten Strategien und Taktiken und bezüglich der Überwachung der 
Praktiken der Tabakindustrie zu koordinieren. Die Vertragsparteien würden davon 
profitieren, juristische und strategische Sachkenntnis darüber, wie den Strategien der 
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Tabakindustrie begegnet werden kann, gemeinsam zu nutzen. Artikel 21.4 des Über-
einkommens legt fest, dass der Informationsaustausch nationalem Recht bezüglich 
Geheimhaltung und Datenschutz unterliegt.  
 
Empfehlungen 
 

Da sich die von der Tabakindustrie angewandten Strategien und Taktiken beständig 
weiterentwickeln, sollten diese Leitlinien in regelmäßigen Abständen überprüft und 
überarbeitet werden, um sicherzustellen, dass sie weiterhin eine wirksame Hilfe für 
die Vertragsparteien zum Schutz ihrer gesundheitspolitischen Maßnahmen in Bezug 
auf die Eindämmung des Tabakgebrauchs vor einer Einmischung der Tabakindustrie 
darstellen. 
 
Bei der Berichterstattung der Vertragsparteien mithilfe der bestehenden Instrumente 
des Rahmenübereinkommens sind Informationen über Tabakproduktion und -ver-
arbeitung und über die Aktivitäten der Tabakindustrie, die das Übereinkommen oder 
nationale Aktivitäten zur Eindämmung des Tabakgebrauchs berühren, zur Verfügung 
zu stellen. Um diesen Austausch zu erleichtern, sollte das Sekretariat des Überein-
kommens sicherstellen, dass die wichtigsten Bestimmungen dieser Leitlinien in den 
kommenden Versionen der Berichtsinstrumente, die nach und nach von der Konfe-
renz der Vertragsparteien zum Gebrauch durch die Vertragsparteien verabschiedet 
werden, ihren Niederschlag finden. 
 
Angesichts der vorrangigen Bedeutung, die der Verhinderung einer Einmischung der 
Tabakindustrie in sämtliche gesundheitspolitische Maßnahmen in Bezug auf die Ein-
dämmung des Tabakgebrauchs zukommt, wird die Konferenz der Vertragsparteien 
im Lichte der Erfahrungen mit der Umsetzung dieser Leitlinien möglicherweise die 
Notwendigkeit der Ausarbeitung eines Protokolls bezüglich Artikel 5.3 des Überein-
kommens prüfen. 
 
Übersetzung: Dieter Eichinger (staatl. gepr. Übersetzer) für das Forum Rauchfrei 
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Gegen Sponsoring durch Tabakindustrie 
 
Liste der Unterzeichner des Kodex: 
 

Name Funktion Firma, Einrichtung, Organisation  
Bamberg, Doris Krankenschwester Arbeitsgemeinschaft freier Stillgruppen (AFS) 

Behrens, Wolfgang Schatzmeister Nichtraucherbund Berlin e.V. 

Bergmann, Renate; 
Prof. Dr. med. 

Leiterin Eltern-Kolleg der Klinik für Geburtsmedizin, Charité, 
Berlin 

Beyer, Falk  Greenkids Magdeburg e.V. 

Bitter, Gregor   Landesinstitut für Schule - Suchtprävention, Bremen 

Brunotte, Wolfgang Pastor Advent-Wohlfahrtswerk e.V., Mettmann 

Buchner, Klaus; Prof. 
Dr. Dr. habil 

Bundesvorsitzender Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), Würzburg 

Drings, Peter; Prof. Dr. 
med. 

Ärztlicher Direktor Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg 

Erbenich, Lothar; 
Dr. med. 

 Krankenhaus Waldfriede, Berlin 

Esser, Stephan Hauptgeschäfts-
führer 

Berufsverband der Kinder und Jugendärzte 

Fliege, Jürgen Fernsehmoderator, 
Pfarrer 

  

Freudmann, Doris  Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung M-
V (LAKOST), Schwerin 

Frick, Victor Vorstand Nichtraucher Freiburg e.V. 

Fuchs, Reinhard Heimleiter  

Gigout, Franz Geschäftsführer Landesarbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförde-
rung Saarland e.V. (LAGS) 

Hahn, Dietrich; 
Dr. med. 

 Ärztl. Praxis für Lungen- u. Bronchialkrankheiten, 
Allergologie, Bielefeld 

Hanewinkel, Reiner; Dr. Leiter Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung, 
IFT-Nord, Kiel 

Hering, Thomas; 
Dr. med. 

Stellv. Vors. Bundesverband der Pneumologen 

Hollederer, Alfons; Dr. Gesundheits-
wissenschaftler 

NRW 

Janßen, Michael Arzt Praxis für Allgemeinmedizin, Berlin 

Jantzen, Elfi   MdA, Berlin 

Jonitz, Günther, Dr. Präsident Ärztekammer Berlin 

Kamp, Joachim, Dr. 
med. 

Arzt Sportler für Rauchfrei, Emsdetten 

Klöpping, Fritz  Helferkreis Schlangen ADRA, Schlangen 

Knaake-Werner, Heidi; 
Dr. 

1. Vorsitzende Gesundheit Berlin e.V. 

Knoll, Martin Leiter Adventjugend-Deutschland, Hannover 

Konietzko, Nikolaus; 
Prof. em. Dr. 

Ärztlicher Direktor 
A. D. 

Gesundheitskonferenz Essen 

Kottwitz-Gundermann, 
Corinna 

Kinderkranken-
schwester 

Arbeitsgemeinschaft freier Stillgruppen (AFS) 

Krabbe, Mario Geschäftsführer Schlosspark-Klinik, Berlin 

Kummerfeld, Jan Vorstand Löwenzahn e.V., Magdeburg 

Lischek, Erich Geschäftsführer Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe 
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e.V., Weiterstadt 

Loddenkemper, R.; Prof. 
Dr. med. 

Präsident Internationale Union gegen Tuberkulose und Lun-
generkrankungen (Paris) 

Ludescher, Gerd; Dr. Dr. 
med. 

Ärztlicher Leiter Gesundheitszentren 
Schlosspark-Klinik, Park-Klinik Weißensee, Berlin 

Malik, Alice  Evas Haltestelle, Tagesstätte für obdachlose Frau-
en, Berlin 

Manneschmidt, Eric Sprecher Netzwerk gegen das Zwangsmitrauchen, Hofheim 
am Taunus 

Maschewsky-Schneider, 
Ulrike; Prof. Dr. 

Sprecherin der 
BSPH, Studien-
gangsleiterin 

Berlin School of Public Health (BSPH) an der 
Charité 

Mollenhauer, Hans-
Werner; Dr. med. 

1. Vorsitzender Deutscher Berufsverband der HNO-Ärzte e.V. 

Mülleneisen, Norbert K.  Berufsverband der Pneumologen NRW 

Napolitano, Axel Stellv. Vors. Pro Rauchfrei e.V. 

Paus, Lisa   MdA, Berlin 

Prümel-Phillippsen, U-
we, Dr. 

Geschäftsführer Bundesvereinigung für Gesundheit e.V. 

Rinke, Wolfgang Geschäftsführer Free4Ever-SMOKENDERS, Bad Salzuflen 

Rustler, Christa Referentin Deutsches Netz Rauchfreier Krankenhäuser, Berlin 

Schendel, Ursus, Dr. Dr. Arzt  

Schlankardt, Margrit Geschäftsführerin Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesund-
heitsförderung e.V. 

Schmid, Ruth und Heinz  Ärztlicher Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit e. 
V. 

Schmitz, Ingrid Projektleiterin Drogenhilfeinformationspool, Berlin; 
Kontaktstelle für Menschen mit Suchtproblemen, 
Berlin 

Schneider, Wolfgang  Seniorenheim Neandertal, Mettmann 

Schorlemer, Friedrich Theologe, Publizist Wittenberg 

Schulz, Ekkehard; Prof. 
Dr. med. 

 Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. 

Seid, Barbara Fraktionsmitglied Die Linke.PDS, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg 

Smolle, Josef; Univ.-
Prof. Dr. 

Rektor Medizinische Universität Graz, Österreich 

Sonneborn, Frank   Rauchfreiheit.de Wuppertal 

Staeck, Klaus, Prof.   Heidelberg 

Stefan, Andreas Oberarzt Universitätsklinikum Göttingen 

Steven, Michael Psychotherapeut Fachklinik Kamillushaus GmbH, Essen 

Venzmer, Heidemarie; 
Dr. 

Geschäftsführerin Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Meck-
lenburg-Vorpommern e.V. 

Weber, Winfried Klinikleiter Kur + Reha GmbH Freiburg 

Wiebel, Friedrich; 
Prof. Dr. med. 

Vorsitzender Ärztlicher Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit e. 
V. 

Wigand, Jeffrey; Dr.  Smoke-Free Kids, USA 

Winnenberg, Herbert Geschäftsführer Kurverwaltung Detmold-Hiddesen GmbH 

 
Stand: November 2009 
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